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Die Zeiten bleiben herausfor-
dernd. Umso mehr freut es uns, 
dass wir auch im vergangenen  
Geschäftsjahr auf wichtige  
Erfolge zurückblicken können:

Die technische Anbindung der 
ehemaligen ING Kund*innen,  
zwei neue Sparprodukte –  
und nicht zuletzt ein stabiler  
Wachstumskurs, der sich 2024 
fortsetzen wird. 

Brief des Vorstands

Liebe Leser*innen,

das Geschäftsjahr 2023 war geprägt von einer positiven und sehr zufriedenstellenden Entwicklung der 
bank99 mit herausragenden Meilensteinen und erfreulichen Vertriebszahlen. Im Mittelpunkt standen  
dabei sowohl Weiterentwicklungen bei unseren Services und Angeboten als auch die Ausarbeitung eines 
Mitarbeiter*innen- und Führungskräfteleitbilds, basierend auf unseren Werten Menschlichkeit, Mut, 
Kund*innenverantwortung und Unternehmergeist.

Ein Meilenstein gelang im Frühjahr 2023 durch die technische Anbindung der ehemaligen rein digitalen  
ING Kund*innen an das Schaltersystem der bank99. Damit haben nun auch über 100.000 ehemalige Direkt- 
bankkund*innen die Möglichkeit, Schalterdienstleistungen zu nutzen. Ein Service, das sehr gut angenommen 
wird und uns zeigt, dass auch digital affine Kund*innen den Bankschalter schätzen und stark nachfragen.

Mit flexsparen99 und fixsparen99 wurde unser Produktangebot entsprechend den Kund*innenbedürfnissen 
erweitert und durch unseren neuen Marktauftritt „Versteht dich von selbst.“ – verbunden mit einem neuen 
Verständnis unserer Mission und Vision – ab Herbst 2023 abgerundet.

Unser Wachstumskurs spiegelt sich nicht nur bei der positiven Entwicklung unserer Kund*innenzahl wider, 
sondern auch in der Steigerung der Bilanzsumme um +7 % auf EUR 3,38 Mrd. (2022: EUR 3,17 Mrd.) sowie 
einem Zinsergebnis in Höhe von EUR 63,4 Mrd., was eine deutliche Verbesserung zum Vorjahr bedeutet 
(2022: 28,9 Mrd.). 

Das Jahresergebnis entspricht mit EUR –12,5 Mio. der Planung (2022: –31,7 Mio.) und es wird sich im  
Geschäftsjahr 2024 weiterhin deutlich verbessern.

Als Omnikanalbank mit einem flächendeckenden Netz von 1.700 Post Partnern und Postfilialen bietet die 
bank99 ein umfassendes Leistungsportfolio rund um Giro, Sparen und Veranlagen sowie Finanzierung an.  

Mit unserer Haupteigentümerin im Hintergrund, der Österreichischen Post AG, sind wir in der Lage, unsere 
mittlerweile 280.000 Kund*innen nicht nur mit unseren digitalen Angeboten jederzeit und überall zu servi-
cieren, sondern auch in ganz Österreich vor Ort zu sein. Während sich andere Banken aus vielen Gebieten 
zurückziehen, ist es das Ziel der bank99, weiterhin österreichweit vertreten zu sein. Post und Bank an 
einem Standort vereint – bringt unseren Kund*innen einen Mehrwert und sichert die Bargeldversorgung.

2023 gab es auch eine bedeutende personelle Veränderung, denn im März stieß Bernhard Hohenegger als 
neues Mitglied des Vorstands zu uns. Mit ihm konnten wir einen erfahrenen Experten gewinnen, der die  
Bereiche IT und Operations nicht nur verantworten, sondern vorantreiben und weiterentwickeln wird.  

Wir blicken auch 2024 in ein herausforderndes Jahr, werden unseren Wachstumskurs jedoch konsequent 
fortsetzen. Der Fokus liegt auf dem Ausbau unserer Omnikanalstrategie und damit auf der Erweiterung 
unserer Vertriebsaktivitäten und -kanäle sowie auf der Umsetzung der finalen Meilensteine bei der  
Harmonisierung der IT-Systemlandschaft.

Mit Zuversicht und Engagement blicken wir auf das kommende Geschäftsjahr und danken unseren 
Kund*innen für ihr Vertrauen und unseren Kolleg*innen für ihre großartige Unterstützung und Motivation!

Wien, am 16. Februar 2024

Ing. Mag. Bernhard Hohenegger
Vorstand IT und Operations

Mag. Bernhard Achberger 
Vorstand Risiko, Finanzen und  
Corporate Services

Mag. Patricia Kasandziev
Vorständin digitaler und  
stationärer Vertrieb, Wachstum,  
Produkte und Treasury

Jahresabschluss 2023
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31.12.2023 31.12.2022
in EUR in TEUR

1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken  
und Postgiroämtern

840.552.868,95 858.073

2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Re-
finanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind

633.755.417,46 553.388

a)  Schuldtitel öffentlicher Stellen und  
ähnliche Wertpapiere

633.755.417,46 553.388

b)  zur Refinanzierung bei Zentralbanken  
zugelassene Wechsel

0,00 0

3. Forderungen an Kreditinstitute 38.097.724,63 53.334

a) täglich fällig 3.933.282,96 23.064
b) sonstige Forderungen 34.164.441,67 30.270

4. Forderungen an Kunden 1.818.081.948,40 1.656.452

5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche  
Wertpapiere

0,00 0

a) von öffentlichen Emittenten 0,00 0
b) von anderen Emittenten 0,00 0

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 0,00 0

7. Beteiligungen 14.787,75 15

darunter: an Kreditinstituten 0,00 0

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0

darunter: an Kreditinstituten 0,00 0

9. Immaterielle Vermögensgegenstände des  
Anlagevermögens

19.646.039,80 22.569

10. Sachanlagen 2.026.681,14 2.747

11. Sonstige Vermögensgegenstände 10.158.788,88 9.914

12. Rechnungsabgrenzungsposten 12.418.270,45 10.147

13. Aktive latente Steuern 0,00 0

Summe der Aktiva 3.374.752.527,46 3.166.638

Posten unter der Bilanz

1. Auslandsaktiva 320.517.493,94 264.480
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Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

Passiva

31.12.2023 31.12.2022
in EUR in TEUR

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 30.293.861,90 56.640

a)  täglich fällig 2.063.861,90 30
b)  mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 28.230.000,00 56.610

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 3.076.427.707,03 2.847.588
a)  Spareinlagen
darunter:

aa) täglich fällig
bb)  mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

496,58 
 

496,58 
0,00

188 
 

188 
0

b) sonstige Verbindlichkeiten
darunter:

aa) täglich fällig
bb)  mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

3.076.427.210,45 
 

2.444.129.383,84 
632.297.826,61

2.847.400 
 

2.826.685 
20.715

3. Verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0
andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

4. Sonstige Verbindlichkeiten 79.102.067,16 79.358

5. Rechnungsabgrenzungsposten 2.832.566,87 4.552

6. Rückstellungen 16.020.735,64 10.285

a)  Rückstellungen für Abfertigungen 296.736,15 274
b)  Rückstellungen für Pensionen 0,00 0
c)  Steuerrückstellungen 1.304.543,99 499
d) sonstige 14.419.455,50 9.512

7. Gezeichnetes Kapital 100.877.700,00 100.878

8. Kapitalrücklagen 162.829.939,69 154.279

a)  gebundene 22.357.593,96 22.358
b) nicht gebundene 140.472.345,73 131.922

9. Gewinnrücklagen 2.309.209,31 2.309

a) gesetzliche Rücklage 14.534,57 15
b) andere Rücklagen 2.294.674,74 2.295

10. Haftrücklage gemäß § 57 Abs. 5 BWG 8.557.245,86 8.228

11. Bilanzverlust -104.498.506,00 -97.479

a) Verlustvortrag -97.479.192,43 -73.464
b) Jahresverlust -7.019.313,57 -24.015

Summe der Passiva 3.374.752.527,46 3.166.638

Posten unter der Bilanz

1. Eventualverbindlichkeiten
darunter: Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und  
Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten

1.951.000,00 1.997

2. Kreditrisiken 19.665.492,42 83.126

3. Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften 0,00 0

4. Anrechenbare Eigenmittel gemäß Teil 2 der  
Verordnung (EU) Nr. 575/2013

150.428.712,93 145.646

darunter: Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I  
Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

0,00 0

5. Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 der  
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Gesamtrisikobetrag)

936.131.158,63 850.703

darunter: Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92  
Abs. 1 lit. a bis c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
a) harte Kernkapitalquote 16,07 % 17,12 %
b) Kernkapitalquote 16,07 % 17,12 %
c) Gesamtkapitalquote 16,07 % 17,12 %

6. Auslandspassiva 19.055.781,76 14.545



2023 2022
in EUR in TEUR

1. Zinsen und ähnliche Erträge 78.515.939,32 29.461
darunter: aus festverzinslichen Wertpapieren 6.419.876,75 1.924

2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -16.657.379,76 -3.220

I. NETTOZINSERTRAG 61.858.559,56 26.242
3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen 0,00 0

a)  Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten  
und nicht festverzinslichen Wertpapieren

0,00 0

b) Erträge aus Beteiligungen 0,00 0
c)  Erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0

4. Provisionserträge 47.345.120,35 49.202
5. Provisionsaufwendungen -24.813.429,53 -23.533
6. Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften 0,00 0
7. Sonstige betriebliche Erträge 6.127.908,61 4.050

II. BETRIEBSERTRÄGE 90.518.158,99 55.960
8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen -85.882.734,15 -81.997

a)  Personalaufwand -32.140.257,19 -30.145
darunter:
aa) Löhne und Gehälter -25.132.045,56 -23.715
bb)  Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene soziale Abgaben 

und vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge
-6.189.099,99 -5.408

cc) sonstiger Sozialaufwand -117.805,26 -198
dd)  Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -179.986,73 -299
ee)  Dotierung der Pensionsrückstellung 0,00 0
ff)  Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an  

betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen
-521.319,65 -525

b)  sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand) -53.742.476,96 -51.852
9. Wertberichtigungen auf die in den Aktivposten  

9 und 10 enthaltenen Vermögensgegenstände
-6.571.797,30 -3.884

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.295.466,45 -2.232

III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN -94.749.997,90 -88.113

IV. BETRIEBSERGEBNIS -4.231.838,91 -32.152
11./ 
12.

Ertrags-/Aufwandssaldo aus der Veräußerung und der Bewer-
tung von Ausleihungen und Wertpapieren und Rückstellungen 
für Eventualverbindlichkeiten

-7.850.224,59 -5.474

13./ 
14.

Ertrags-/Aufwandssaldo aus der Veräußerung und der Bewertung 
von Wertpapieren, die wie Finanzanlagen bewertet sind, sowie 
von Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

-59.319,14 4

V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -12.141.382,64 -37.623
15. Außerordentliche Erträge 1.962.214,26 3.842
16. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0
17. Außerordentliches Ergebnis 1.962.214,26 3.842
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag 3.182.862,08 9.769
19. Sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 18 auszuweisen -23.007,27 -2

VI. JAHRESFEHLBETRAG -7.019.313,57 -24.015
20. Rücklagenbewegung 0,00 0

darunter: Dotierung Haftrücklage -329.543,17 -579

VII. JAHRESVERLUST -7.019.313,57 -24.015
21. Verlustvortrag -97.479.192,43 -73.464

VIII. BILANZVERLUST -104.498.506,00 -97.479
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Die bank99 AG (nachfolgend „bank99“) ist beim Handelsgericht Wien im Firmenbuch unter  
FN 76198g registriert.

Die bank99 ist eine Tochtergesellschaft der Österreichischen Post AG, Wien (nachfolgend „Post“) 
und ist innerhalb des Post-Konzerns das einzige Kreditinstitut. Die Post hält 90 % der Anteile an 
der bank99. Die verbleibenden 10 % der Anteile liegen bei der Schelhammer Capital Bank AG, Wien 
(nachfolgend „Schelhammer“).

Der Markteintritt der bank99 erfolgte am 1. April 2020.

Das Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen  
aufstellt, ist die Post. Das Mutterunternehmen stellt den Konzernabschluss sowie einen konzern-
weiten nichtfinanziellen Bericht (nachfolgend „Nachhaltigkeitsbericht“) auf. Diese Berichte  
enthalten jeweils auch die bank99.

Der Nachhaltigkeitsbericht wird jährlich zeitgleich mit dem Geschäftsbericht publiziert. Der  
aktuelle Nachhaltigkeitsbericht ist auf der Website der Post unter post.at/investor vorzufinden.

Die bank99 AG ist von der Pflicht zur Erstellung einer nichtfinanziellen Erklärung nach § 243b 
UGB befreit, da die bank99 weniger als 500 Mitarbeiter*innen hat. Die bank99 wird jedoch in den  
konzernweiten Nachhaltigkeitsbericht integriert, zu dessen Aufstellung die Post gemäß § 243b 
UGB i. V. m. § 267a UGB verpflichtet ist. Die bank99 ist darüber hinaus in die konzernweite  
Berichterstattung gemäß Art. 8 der Verordnung (EU) Nr. 2020/852 (Taxonomieverordnung) im 
Nachhaltigkeitsbericht der Post integriert. Der Bericht wird von unabhängiger dritter Stelle geprüft.

Die Offenlegung des unkonsolidierten Einzelabschlusses gemäß UGB der bank99 mit Firmensitz 
in Wien erfolgt separat vom Konzernabschluss der Muttergesellschaft.

Die bank99 hat als Medium für die Offenlegungsforderungen gemäß Art. 434 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 (nachfolgend „CRR“) über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpa-
pierfirmen der Europäischen Union das Internet gewählt. Die Offenlegung erfolgt auf der Website 
der bank99 unter bank99.at.

Die dem Geschäftsjahr 2023 bzw. dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 gegenübergestellten 
Vorjahreszahlen sind in Klammern gesetzt. 

Der Jahresabschluss der bank99 wurde nach den Vorschriften des Bankwesengesetzes (BWG)  
in der geltenden Fassung und – soweit anwendbar – nach den Vorschriften des Unternehmens-
gesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung 
erfolgte entsprechend den in der Anlage 1 zu Art. I zu § 43 BWG enthaltenen Formblättern.

Die bank99 ist Teil einer Unternehmensgruppe gem. § 9 KStG, Gruppenträgerin ist die Post. Die 
Steuerumlagevereinbarungen sehen die Stand-alone-Methode vor. Der angewandte Steuersatz 
im Geschäftsjahr 2023 beträgt 24 % (25 %)

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
sowie der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit eingehalten.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Bei den Vermögenswerten und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung angewandt.

Dem Vorsichtsprinzip wurde unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Bankgeschäfts 
Rechnung getragen. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste, die im Geschäftsjahr 2023 
oder in einem früheren Geschäftsjahr entstanden sind, wurden berücksichtigt.

Schätzungen beruhen auf einer umsichtigen Beurteilung. Soweit statistisch ermittelbare  
Erfahrungen aus gleich gelagerten Sachverhalten vorhanden sind, hat das Unternehmen diese  
bei Schätzungen berücksichtigt.

Währungsumrechnung

Die Fremdwährungsbeträge wurden gemäß § 58 Abs. 1 BWG zu Mittelkursen (Referenzkurse der 
Europäischen Zentralbank) umgerechnet. Mit Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 sind jedoch in 
der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung (nachfolgend „GuV“) keine Fremdwährungsbeträge 
enthalten.

Forderungen an Kreditinstitute und Kund*innen

Die Forderungen werden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. An jedem Bilanzstichtag 
wird beurteilt, inwiefern objektive Hinweise auf eine Wertminderung eines finanziellen Vermö-
genswerts oder einer Gruppe finanzieller Vermögenswerte vorliegen. Für erkennbare Kreditrisiken 
werden Pauschalwertberichtigungen, Einzelwertberichtigungen bzw. Rückstellungen für Eventual-
verbindlichkeiten gebildet.

Die bank99 überprüft laufend im Rahmen der Kreditüberwachung, ob für Forderungen gegenüber 
Kreditinstituten und Kund*innen Ausfallereignisse vorliegen und infolgedessen Risikovorsorgen zu  
bilden sind. Für Schuldner*innen mit einem Ausfallsaldo über EUR 300.000,00 (TEUR 100) kommt 
ein individuelles Verfahren zur Ermittlung der Risikovorsorgen zum Einsatz. Die Höhe der Wert-
berichtigung ergibt sich dabei aus der Differenz des Buchwerts und der Summe der diskontierten, 
erwarteten künftigen Cashflows unter Berücksichtigung des Verwertungsergebnisses von gestell-
ten Sicherheiten (individuelle Einzelwertberichtigung). Für ausgefallene, nicht individuell bedeut-
same Forderungen ermittelt die bank99 den Risikovorsorgebedarf parameterbasiert mittels  
Multiplikation der aushaftenden Forderung mit Verlustquoten (pauschale Einzelwertberichtigung).

Die Ermittlung der Pauschalwertberichtigung für nicht ausgefallene Forderungen erfolgt auf Basis 
des Expected-Loss-Modells, wobei intern ermittelte Parameter (insbesondere Ausfallwahrschein-
lichkeit und Verlustquote) zur Anwendung gelangen. Bei der Berechnung wird differenziert, ob sich  
das Ausfallrisiko finanzieller Vermögenswerte seit ihrem Zugang wesentlich verschlechtert hat 
oder nicht. Wenn sich das Ausfallrisiko zum Abschlussstichtag seit dem erstmaligen Ansatz nicht 
wesentlich erhöht hat, wird der erwartete Verlust in Höhe des erwarteten 12-Monats-Expected- 
Credit-Loss (Stufe 1) bemessen. Liegt eine wesentliche Verschlechterung vor, so sind ab diesem 
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Zeitpunkt sämtliche erwarteten Verluste über die gesamte Laufzeit (Stufe 2) zu erfassen. Für 
ausgefallene Forderungen (Stufe 3) siehe die Beschreibung oben zu individueller und pauschaler 
Einzelwertberichtigung.

Im Bereich der Forderungen an Kund*innen konnten bisher trotz des instabilen Umfelds keine 
signifikanten negativen Auswirkungen auf die wesentlichen Risikoparameter Ausfallwahrschein-
lichkeit (Probability of Default, PD) und Verlustquote (Loss Given Default, LGD) identifiziert 
werden. Da die Verwerfungen in den makroökonomischen Kennzahlen weiterhin andauern und es 
erhöhte Unsicherheiten aufgrund der globalen Krisen gibt, wurde die im Jahr 2022 angepasste 
Modellrechnung aktualisiert und die daraus abgeleitete zusätzliche Vorsorge im Jahr 2023 auf 
EUR 1.695.182,00 (TEUR 944) erhöht. Damit sind insbesondere die erwarteten Unsicherheiten  
vor allem in Bezug auf die Entwicklung des Wirtschaftswachstums sowie der Arbeitslosenquote 
abgedeckt.

Gemäß AFRAC-Stellungnahme 14 müssen Vertragsanpassungen, die vorab vertraglich nicht ver-
einbart wurden, bilanziell abgebildet werden. Dabei wird anhand quantitativer und qualitativer 
Kriterien beurteilt, ob es sich um eine erhebliche oder um eine nicht erhebliche Vertragsanpas-
sung handelt. Eine erhebliche Modifikation wird quantitativ durch einen Barwertvergleich oder 
qualitativ durch eine Beurteilung der Änderung des dem Finanzinstrument inhärenten Risikos 
festgestellt. In diesem Fall kommt es zu einem erfolgswirksamen Abgangsergebnis, wenn sich der 
Buchwert des Schuldinstruments vor der Vertragsanpassung vom beizulegenden Zeitwert des 
Schuldinstruments nach Vertragsanpassung unterscheidet. Bei nicht erheblichen Vertragsände-
rungen erfolgt die Bewertung der Schuldinstrumente nach den allgemeinen unternehmensrecht-
lichen Bewertungsgrundsätzen.

Im Geschäftsjahr 2023 haben die gewährten Vertragsverlängerungen und Stundungen zu keinen 
wesentlichen Barwertveränderungen geführt.

Wertpapiere

Für die Unterscheidung zwischen Finanzanlage- und Finanzumlaufvermögen ist § 198 Abs. 2 und 4  
UGB maßgeblich. Finanzinstrumente, welche bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu  
dienen, werden bei erstmaliger Anschaffung dem Finanzanlagevermögen zugeordnet und werden 
zum gemilderten Niederstwertprinzip bewertet.

Das Kriterium für die Zugehörigkeit zum Anlagevermögen ist die nachhaltige Erzielung von Erträgen 
bzw. das Vorhandensein von Verfügungsbeschränkungen. Von der Möglichkeit der zeitanteiligen 
Abschreibung gemäß § 56 Abs. 2 BWG wurde Gebrauch gemacht.

Die Wertpapiere im Umlaufvermögen werden zum strengen Niederstwertprinzip bewertet.

Die Gesellschaft führt kein Wertpapier-Handelsbuch gemäß Teil 3 Titel I Kapitel 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden die Wertpapiere erstmalig in die Berechnung der Pauschalwertbe-
richtigung nach dem Expected-Loss-Modell mit einbezogen.

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen werden zu Anschaffungskosten bewertet, 
sofern nicht durch nachhaltige Verluste dauernde Wertminderungen eingetreten sind, die eine 
Abwertung erforderlich machen. Zuschreibungen werden vorgenommen, wenn die Gründe für die 
außerplanmäßige Abschreibung weggefallen sind.

Immaterielle Vermögensgegenstände sowie Sachanlagen

Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden 
zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, bewertet. Die planmäßige 
Abschreibung wurde linear vorgenommen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Jahr 
der Anschaffung zur Gänze abgeschrieben.

Die Abschreibungssätze betragen bei den beweglichen Anlagen 10 % bis 25 % p. a. Von den Zu-
gängen in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres wurde die volle Jahresabschreibung, von den 
Zugängen in der zweiten Hälfte die halbe Jahresabschreibung verrechnet. Bei den immateriellen 
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens handelt es sich stets um angeschaffte Software 
wie auch um von externen Partner*innen erstellte Software und die hierfür notwendigen Anpas-
sungen und Adaptierungen an der jeweiligen Software.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bzw. bei dau-
erhafter Wertminderung gegebenenfalls mit ihrem niedrigeren Wert am Bilanzstichtag bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten

In der aktiven Rechnungsabgrenzung werden Aufwendungen für Vermittlungsprovisionen aktiviert, 
die bereits bezahlt wurden, aber über die Laufzeit der zugrunde liegenden Forderungen ergebnis-
wirksam mit der Effektivzinsmethode erfasst werden. Die Verteilung wird mit einer Modellrechnung 
vorgenommen, bei der neben der durchschnittlichen Laufzeit ein Tilgungsprofil sowie mögliche 
Sondertilgungen einbezogen werden. Ab dem Geschäftsjahr 2023 betrifft das neben den Baufi-
nanzierungen auch die Konsumkredite.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zum Bilanzstichtag  
31. Dezember 2023 waren keine verbrieften Verbindlichkeiten im Bestand. 

Rückstellungen

Bei der Bemessung der Rückstellungen werden entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen 
alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste berücksichtigt. Rückstellungen werden mit dem 
Erfüllungsbetrag erfasst und, sofern es sich um langfristige Rückstellungen handelt, abgezinst.

Sämtliche Sozialkapitalrückstellungen (Rückstellungen für Pensionen, Abfertigungsverpflichtungen  
und Jubiläumsgelder) werden gemäß IAS 19 – EmployeeBenefits – nach dem Anwartschaftsbar-
wertverfahren („Projected Unit Credit Method“) ermittelt.

Die Berechnung des Rückstellungsbedarfes für Abfertigungs- und Jubiläumsgeldzahlungen erfolgt 
unter Anwendung der Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung der Aktuarvereinigung 
(nachfolgend „AVÖ“) AVÖ 2018-P unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Grundsätze der 
International Financial Reporting Standards (nachfolgend „IFRS“).

Zur Berechnung der Abfertigungs-, der Jubiläumsgeld- sowie der Sterbegeldrückstellung wurde 
der langfristige Kapitalmarktzins von 3,75 % (4,00 %) verwendet. Künftige Gehaltstrends wurden 
mit 3,25 % bis 3,50 % (3,30 % bis 3,55 %) angenommen. Bei der Jubiläumsgeld- und der Sterbe-
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geldrückstellung wurden Fluktuationsabschläge in Abhängigkeit vom Dienstalter berücksichtigt. 
Als Pensionseintrittsalter wurde bei Frauen und Männern 65 Jahre angenommen. Der im Zusam-
menhang mit der Beurteilung des notwendigen Erfüllungsbetrags der Rückstellungen auftretende 
Zinsaufwand ist im Personalaufwand enthalten.

Derivate

Die Bilanzierung von Derivaten erfolgt prinzipiell nach dem Grundsatz der Einzelbewertung. Liegt 
bei Bankbuch-Derivaten eine dokumentierte Absicht über die Absicherung eines Grundgeschäftes 
(Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten sowie schwebende Geschäfte) vor und sind die mate-
riellen und formellen Bedingungen erfüllt, werden Bewertungseinheiten gebildet.

Im Geschäftsjahr 2022 hat die bank99 erstmalig Zinsswaps abgeschlossen, um die Zinsrisiken 
der fix verzinsten Wohnbaukredite abzusichern. Zu diesem Zweck werden Bewertungseinheiten 
gebildet.

Die Absicherung erfolgt in Form eines Bottom Layer Hedges, bei dem ein bestimmtes Nominale, 
das unter Berücksichtigung von regulären und außertourlichen Tilgungen zu jedem Zeitpunkt 
während der Laufzeit der Absicherung vorhanden ist, berücksichtigt wird. 

Die Laufzeit der abgesicherten Kredite liegt über der Laufzeit der Derivate. Der Absicherungszeit-
raum beträgt zwischen 3 und 18 Jahren.

Der prospektive Effektivitätstest wird mittels Dollar-Offset-Methode durchgeführt. Für den retro-
spektiven Test wird eine Regressionsanalyse verwendet. Die Bewertungseinheit ist effektiv, wenn 
das Verhältnis der Wertänderung des Grundgeschäftes zur Wertänderung des Sicherungsinstru-
mentes in einer Bandbreite von 80 % bis 125 % liegt. Übersteigen die negativen Marktwerte der 
Derivate den Marktwert des abzusichernden Risikos des Grundgeschäftes, ist der übersteigende 
Teil als Drohverlustrückstellung zu erfassen. Kommt es während der Laufzeit der Bewertungseinheit 
zu Ineffektivitäten, können diese Ineffektivitäten durch eine Neukalibrierung des mengenmäßigen 
Verhältnisses zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft eliminiert werden.

Im Geschäftsjahr 2023 waren alle Bewertungseinheiten effektiv und es mussten keine Neukali-
brierungen vorgenommen werden.

Die Derivate wurden unter dem österreichischen Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte mit 
österreichischen Kreditinstituten abgeschlossen. Als Sicherheit wurden Cash-Collateral-Konten 
eingerichtet, die in den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten 
sind.

Latente Steuern

Latente Steuerforderungen werden in dem Umfang ausgewiesen, in dem überzeugende substan-
zielle Hinweise vorliegen, dass ein ausreichendes Ergebnis in Zukunft zur Verfügung stehen wird, 
und mit dem temporäre abzugsfähige steuerliche Differenzen und steuerliche Verlustvorträge 
verrechnet werden können. Latente Steuern auf steuerliche Verlustvorträge werden nicht ange-
setzt.

Zinsergebnis

Zinserträge und Zinsaufwendungen werden unter Anwendung der Effektivzinsmethode erfasst. 
Die Zinserträge enthalten auch Provisionserträge, welche integraler Bestandteil der Effektivzins-
methode im Sinne der AFRAC-Stellungnahme 14 sind.

Provisionsergebnis

Im Netto-Provisionsergebnis werden Gebühren und Provisionen aus den angebotenen und ver-
mittelten Finanzdienstleistungen ausgewiesen. Dies betrifft im Wesentlichen Gebühren und 
Provisionen aus dem Girokontengeschäft, dem Zahlungsverkehr, der Versicherungsvermittlung 
sowie der Auszahlung von PSK-Anweisungen. Weiters werden Erträge und Aufwendungen aus 
dem Wertpapierdepotgeschäft im Nettoprovisionsergebnis ausgewiesen. Die Provisionen für die 
Vermittlung von Konsumkrediten sind ab dem Geschäftsjahr 2023 aktiviert und werden über die 
Laufzeit der Forderungen mit der Effektivzinsmethode im Zinsergebnis erfasst. 

Gebühren aus transaktionsbasierten Leistungen werden zeitpunktbezogen realisiert. Gebühren 
und Provisionen aus zeitraumbezogenen Leistungen werden über den entsprechenden Zeitraum 
abgegrenzt. Dies betrifft unter anderem pauschale Einmalvergütungen aus Kooperationsverein-
barungen mit Drittanbieter*innen.



in EUR/TEUR 31.12.2023 31.12.2022

Täglich fällige Forderungen 12.077.996,90 10.058

Sonstige Forderungen 1.806.003.951,50 1.646.394

bis 3 Monate 12.209.131,95 10.343

mehr als 3 Monate bis 1 Jahr 5.626.920,35 5.209

mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 108.260.474,34 113.401

mehr als 5 Jahre 1.679.907.424,86 1.517.441

Gesamt 1.818.081.948,40 1.656.452

in EUR/TEUR 31.12.2023 31.12.2022

Täglich fällige Forderungen 3.933.282,96 23.064

Sonstige Forderungen 34.164.441,67 30.270

bis 3 Monate 3.380.000,00 0

mehr als 3 Monate bis 1 Jahr 0,00 0

mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 30.784.441,67 30.270

mehr als 5 Jahre 0,00 0

Gesamt 38.097.724,63 53.334
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III. Erläuterungen zur Bilanz

Schuldtitel öffentlicher Stellen

In diesem Posten werden Wertpapiere öffentlicher Stellen, die bei der Europäischen Zentralbank 
(EZB) refinanzierbar sind, ausgewiesen.

In den Schuldtiteln öffentlicher Stellen sind börsennotierte Wertpapiere mit einem Nominale von 
EUR 632.400.000,00 (TEUR 552.500) enthalten.

Diese stellen sich für das Geschäftsjahr 2023 gem. § 56 Abs. 3 BWG wie folgt dar:

Im Jahr 2024 werden Schuldtitel öffentlicher Stellen mit Buchwerten (inkl. Zinsabgrenzung) von 
EUR 75.258.553,23 (TEUR 0) fällig.

in EUR/TEUR 31.12.2023 31.12.2022

Wertpapiere im Anlagevermögen inkl. Zinsabgrenzung 633.814.864,15 553.388

Pauschalwertberichtigung -59.446,69 0

Gesamt 633.755.417,46  553.388

in EUR

31.12.2023
Tilgungswert

31.12.2023
Buchwert

31.12.2023
Unterschiedsbetrag

Schuldtitel öffentlicher Stellen 
und ähnliche Wertpapiere

 632.400.000,00  631.213.002,33  1.186.997,67 

in TEUR

31.12.2022
Tilgungswert

31.12.2022
Buchwert

31.12.2022
Unterschiedsbetrag

Schuldtitel öffentlicher Stellen 
und ähnliche Wertpapiere

 552.500  551.799  701 

Forderungen an Kreditinstitute

Die sonstigen Forderungen an Kreditinstitute beinhalten zum 31.12.2023 EUR 3.380.000 (TEUR 0) 
Sicherstellungen für negative Marktwerte aus Derivatgeschäften (Collaterals).

Die Forderungen an Kreditinstitute gliedern sich nach Fristigkeiten (Restlaufzeiten) wie folgt:

Forderungen an Kund*innen

Die Forderungen an Kund*innen gliedern sich nach Fristigkeiten (Restlaufzeiten) wie folgt:

Schuldverschreibungen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

Im Geschäftsjahr 2023 und 2022 waren keine Schuldverschreibungen und andere nicht festver-
zinsliche Wertpapiere im Bestand.



Buchwert  
in EUR

Anteil  
in %

Eigen kapital  
in TEUR1

Jahresergebnis  
in TEUR2

Jahresab-
schluss

ARZ Allgemeines  
Rechenzentrum GmbH,  
Innsbruck

1.787,75 0,025 22.830 11.240 2022

Einlagensicherung  
AUSTRIA Ges.m.b.H., Wien

1.000,00 0,194 100 0 2022

HP IT-Solutions GmbH,  
Innsbruck

12.000,00 7,143 157 -11 2022

in EUR/TEUR 31.12.2023 31.12.2022

Bis 1 Jahr 10.158.788,88  9.914 

Mehr als 1 Jahr 0,00 0 

Gesamt 10.158.788,88  9.914 

in EUR/TEUR 31.12.2023 31.12.2022

Täglich fällige Verbindlichkeiten 2.063.861,90 30

Mit vereinbarter Laufzeit 28.230.000,00 56.610

bis 3 Monate 28.230.000,00 56.610

mehr als 3 Monate bis 1 Jahr 0,00 0

mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 0,00 0

mehr als 5 Jahre 0,00 0

Gesamt 30.293.861,90 56.640
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Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen

Die ausgewiesenen Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen sind nicht zum  
Börsenhandel zugelassen. 

1 Die Ermittlung des Eigenkapitals erfolgte nach § 229 UGB unter Einrechnung der versteuerten Rücklagen.
2 Als Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag wurde nach § 231 Abs. 2 Z. 21 UGB jener vor Rücklagenbewegung herangezogen.

Zum Stichtag 31. Dezember 2023 gibt es keine verbrieften und unverbrieften Forderungen/ 
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit welchen ein  
Beteiligungsverhältnis besteht.

Es gibt keine Geschäfte der bank99 in den Passivposten 1, 2, 3 oder 7 der Anlage 1 zu Art. I zu § 43  
BWG mit nahestehenden Unternehmen und Personen, die wesentlich und unter marktunüblichen 
Bedingungen abgeschlossen worden sind.

Immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagen

Die Aufgliederung des Anlagevermögens und seine Entwicklung im Berichtsjahr ist im Anlagen-
spiegel angeführt (vgl. Anlage I zum Anhang). Zum Bilanzstichtag verfügt die bank99 im Sachan-
lagevermögen wie im Vorjahr weder über bebaute noch über unbebaute Grundstücke.

Die Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen  
werden im Folgejahr EUR 2.082.236,36 (TEUR 1.871) und in den Jahren 2024 bis 2029 insgesamt 
EUR 9.221.030,20 (TEUR 6.960) betragen.

Im Geschäftsjahr werden immaterielle Vermögenswert in Höhe von EUR 19.646.039,80  
(TEUR 22.569) ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2023 wurde die Harmonisierung der IT-System-
landschaft in Richtung Accenture TiGital GmbH beschlossen. Davon betroffene immaterielle  
Vermögensgegenstände wurden überprüft. Die Überprüfung führte bei einigen Vermögenswerten 
zu außerplanmäßigen Abschreibungen und einer Verkürzung der Restnutzugsdauer.

Im Geschäftsjahr wurde eine Investitionsprämie in Höhe von EUR 646.733,39 (TEUR 736)  
bilanziert. Diese Prämie betrifft das immaterielle Anlagevermögen. Die Investitionsprämie  
wurde im Geschäftsjahr 2021 erstmalig bilanziert.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Jahr 2023 Forderungen gegenüber  
verbundenen Unternehmen in der Höhe von EUR 5.590.655,65 (TEUR 2.142) sowie garantierte 
Provisionszahlungen aus dem Geldtransfergeschäft in Höhe von EUR 0,00 (TEUR 2.477).

Die sonstigen Forderungen gliedern sich nach Fristigkeiten (Restlaufzeiten) wie folgt:

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von EUR 12.418.270,45 (TEUR 10.147) resul-
tieren hauptsächlich aus abgegrenzten Vermittlungsprovisionen für Wohnbaukredite in Höhe von 
EUR 10.182.087,88 (TEUR 8.456) und für Konsumkredite in Höhe von EUR 291.434,39 (TEUR 0).

Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten

Die sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten zum 31.12.2023  
EUR 28.230.000,00 (TEUR 56.610) Sicherstellungen für positive Marktwerte aus Derivat-
geschäften (Collaterals).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gliedern sich nach Fristigkeiten (Restlaufzeiten) 
wie folgt:



in EUR/TEUR 31.12.2023 31.12.2022

Bis 1 Jahr 79.102.067,16  79.358 

Mehr als 1 Jahr 0,00 0 

Gesamt 79.102.067,16  79.358 

in EUR/TEUR 31.12.2023 31.12.2022

Täglich fällige Verbindlichkeiten 2.444.129.880,42 2.826.873

Mit vereinbarter Laufzeit 632.297.826,61 20.715

bis 3 Monate 206.775.020,66 0

mehr als 3 Monate bis 1 Jahr 420.602.896,95 20.715

mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 4.919.909,00 0

mehr als 5 Jahre 0,00 0

Gesamt 3.076.427.707,03 2.847.588

in EUR/TEUR 31.12.2023 31.12.2022

Immaterielle Vermögenswerte -3.371.593,71 -8.783

Forderungen Kund*innen 12.979.808,99 17.555

Wertberichtigungen -6.348.703,44 -9.282

Sonstige Aktiva 2.324.017,12 2.661

Langfristige Personalrückstellungen 272.178,35 139

Langfristige Rückstellungen -183.777,03 -213

Betrag Gesamtdifferenz 5.671.930,29 2.079

Daraus resultierende latente Steuern per 31.12. 23 % (24 %) 1.304.543,97 499
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Verbindlichkeiten gegenüber Kund*innen

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kund*innen gliedern sich nach Fristigkeiten (Restlaufzeiten) wie 
folgt:

Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus 
bezogenen Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 54.052.968,70 
(TEUR 53.231) sowie um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von  
EUR 2.953.764,63 (TEUR 3.576). Des Weiteren sind im Passivposten Steuerverbindlichkeiten in 
Höhe von EUR 1.832.121,61 (TEUR 1.876) enthalten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten gliedern sich nach Fristigkeiten (Restlaufzeiten) wie folgt:

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passivseitig wird ein Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von EUR 2.832.566,87 (TEUR 4.552) 
ausgewiesen. In diesem sind abgegrenzte Erträge aus dem Geldtransfergeschäft in Höhe von  
EUR 2.133.333,48 (TEUR 3.733) sowie eine nicht rückzahlbare Investitionsprämie in Höhe von 
EUR 646.733,39 (TEUR 736) enthalten.

Rückstellungen

In der Bilanz wird eine Abfertigungsrückstellung in Höhe von EUR 296.736,15 (TEUR 274) ausge-
wiesen.

Der Rückstellungsstand für Jubiläumsgelder beträgt zum 31. Dezember 2023 EUR 381.256,67 
(TEUR 176).

Im Zuge der Übernahme der ING wurde auch ein Sozialplan auf die bank99 übertragen. Hierfür 
wurde im Geschäftsjahr 2021 eine Rückstellung gebildet, die zum 31.12.2023 einen Stand von  
EUR 0,00 (TEUR 2.030) ausweist. 

In den sonstigen Rückstellungen sind vor allem Vorsorgen für sonstigen Personalaufwand in  
Höhe von EUR 3.064.499,85 (TEUR 3.096) enthalten. Für das OGH-Urteil (veröffentlicht am  
22. Dezember 2021) betreffend der Rückzahlungsverpflichtung aus gesetzlichen COVID-19-Stun-
dungen wurde eine Rückstellung in Höhe von EUR 176.162,08 (TEUR 180) gebildet.

Weiters sind in dieser Bilanzposition Rückstellungen für bezogene Leistungen mit einer offenen 
Rechnungshöhe und Beratungsaufwand von EUR 8.091.208,45 (TEUR 3.843) enthalten.

Latente Steuern

Die passiven latenten Steuern zum Bilanzstichtag wurden für temporäre Differenzen zwischen 
dem steuerlichen und dem unternehmensrechtlichen Wertansatz für folgende Posten gebildet:

Der Rückgang der latenten Steuern entsteht durch die Amortisierung der Unterschiedsbeträge 
aus der Übernahme der ING Vermögenswerte. Diese wurden im Zeitpunkt der Übernahme für 
steuerliche Zwecke mit dem beizulegenden Zeitwert der übertragenen Vermögensgegenstände 
und Verbindlichkeiten angesetzt. Der Unterschiedsbetrag wird über die Laufzeit der betroffenen 
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten aufgelöst.

Die Passivierung der latenten Steuern erfolgte im Berichtsjahr zur Gänze erfolgswirksam.



in EUR/TEUR 31.12.2023 31.12.2022

Eingezahltes Kapital 100.877.700,00 100.878

Offene Rücklagen 173.696.394,86 164.816

Einbehaltene Gewinne -97.479.192,43 -73.464

Jahresverlust -7.019.313,57 -24.015

Abzüglich Kürzungsposten -19.646.875,93 -22.569

Kernkapital 150.428.712,93 145.646

Anrechenbares Ergänzungskapital 0,00 0

Anrechenbare Eigenmittel 150.428.712,93 145.646

in EUR/TEUR 2023 2022

Stand am 1.1. 498.844,08 1.803 

Erfolgswirksame Veränderung 805.699,89 -1.304 

Erfolgsneutrale Veränderung 0,00 0 

Stand am 31.12. 1.304.543,97 499 

in EUR/TEUR 31.12.2023 31.12.2022

Aus Bankenveranlagungen 19.198.076,46 2.599

Aus Forderungen Kund*innen 52.897.986,11 24.939

Aus festverzinslichen Wertpapieren 6.419.876,75 1.924

Zinsertrag 78.515.939,32 29.461

Aus Verbindlichkeiten Kreditinstitute -1.767.516,81 -2.479

Aus Verbindlichkeiten Kund*innen -14.889.862,95 -741

Zinsaufwendungen -16.657.379,76 -3.220
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Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der bank99 beträgt EUR 100.877.700,00 (TEUR 100.878) und ist in 
1.008.777 Stück (1.008.777) Stammaktien zerlegt.

Die Post hält 90 % und die Schelhammer ist mit 10 % beteiligt.

Die Kapitalrücklagen in Höhe von EUR 162.829.939,69 (TEUR 154.279) resultieren aus Einzahlungen 
und Einlagen der Aktionär*innen. Am 15. September 2023 erfolgte ein Gesellschafter*innenzu-
schuss in Höhe von EUR 5.000.000,00. Am 18. Dezember 2023 erfolgte ein weiterer Gesellschaf-
ter*innenzuschuss in Höhe von EUR 3.880.000,00.

Die Gewinnrücklagen der bank99 umfassen gesetzliche und freie Rücklagen sowie in Vorjahren 
erwirtschaftete Ergebnisse, vermindert um Gewinnausschüttungen.

Die Haftrücklage gem. § 23 Abs. 6 BWG beträgt zum Bilanzstichtag EUR 8.557.245,86 (TEUR 8.228) 
und wurde mit EUR 329.543,17 (TEUR 579) dotiert. In derselben Höhe wurden ungebundene  
Kapitalrücklagen aufgelöst.

Die bank99 weist im Geschäftsjahr 2023 einen Bilanzverlust in Höhe von EUR 104.498.506,00 
(TEUR 97.479) aus. Es erfolgt somit im Folgejahr keine Gewinnausschüttung an die Gesellschaf-
ter*innen.

Eigenmittel

Die nachfolgende Tabelle zeigt die anrechenbaren Eigenmittel der bank99 gemäß Teil 2 der  
Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Die latenten Steuern entwickelten sich wie folgt:

IV. Erläuterungen zur GUV

Eine Aufgliederung der Erträge nach geografischen Märkten gemäß § 64 Abs. 1 Z. 9 BWG unter-
bleibt, da sich die geografischen Märkte vom Standort der Organisation des Kreditinstituts nicht 
wesentlich unterschieden.

Die Zinserträge in Höhe von EUR 78.515.939,32 (TEUR 29.461) betreffen zum wesentlichen Teil 
Forderungen gegenüber Kund*innen. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus dem ge-
stiegenen Zinsumfeld und aus dem weiteren Ausbau des Kreditportfolios.

Im Jahr 2023 wurde das Wertpapierportfolio (Bankbuch) weiter ausgebaut und ein entsprechend 
höherer Zinsertrag generiert.

Dem stehen Zinsaufwendungen in Höhe von EUR 16.657.379,76 (TEUR 3.220) gegenüber, die im 
Jahr 2023 überwiegend aus Zinsaufwendungen an Kund*innen resultieren. Im Jahr 2022 beinhal-
teten die Zinsaufwendungen noch überwiegend die negative Verzinsung der Überschussliquidität.

Die Provisionserträge belaufen sich auf einen Betrag von EUR 47.345.120,35 (TEUR 49.202), dem 
stehen Provisionsaufwendungen in Höhe von EUR 24.813.429,53 (TEUR 23.533) gegenüber.



in EUR/TEUR 31.12.2023 31.12.2022

Aus dem Kreditgeschäft 342.280,14 432

Aus dem Wertpapiergeschäft 4.042.672,26 6.855

Aus dem Zahlungsverkehr 21.374.287,74 18.772

Aus dem Devisen- und Sortengeschäft 14.191,55 16

Aus dem sonstigen Dienstleistungsgeschäft 21.571.688,66 23.127

Provisionsertrag 47.345.120,35 49.202

Aus dem Kreditgeschäft -85.874,74 -65

Aus dem Wertpapiergeschäft -243.712,12 -2.159

Aus dem Zahlungsverkehr -9.932.723,27 -10.746

Aus dem Devisen- und Sortengeschäft -33.657,60 -25

Aus dem sonstigen Dienstleistungsgeschäft -14.517.461,80 -10.538

Provisionsaufwendungen -24.813.429,53 -23.533
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Das Provisionsergebnis aus dem Zahlungsverkehr resultiert sowohl im Geschäftsjahr 2023 als 
auch 2022 zum überwiegenden Teil aus der Zahlungsverkehrsabwicklung.

Das Provisionsergebnis aus dem sonstigen Dienstleistungsgeschäft resultiert im Geschäftsjahr 
2023 hauptsächlich aus der Abwicklung von PSK-Anweisungen in Höhe von EUR 2.887.914,52 
(TEUR 2.823), dem Geldtransfergeschäft in Höhe von EUR 2.598.594,50 (TEUR 5.044) sowie der 
Durchführung von Bargeldumwandlung von Gutscheinen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus einer Kostenbeteiligung 
der Post an SB-Geräten in Höhe von EUR 1.900.000,00 (TEUR 0), aus einer nicht rückzahlbaren 
Aufwandsentschädigung für einen erfolgreichen Verhandlungsabschluss von EUR 1.500.000,00 
(TEUR 0) und aus den Auflösungen von Rückstellungen in der Höhe von EUR 681.525,12  
(TEUR 2.720).

Im Posten Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung sind Aufwendungen an  
Pensionskassen in Höhe von EUR 179.986,73 (TEUR 299) enthalten.

Im Posten Aufwand für Abfertigungen sind Aufwendungen an betriebliche Vorsorgekassen in 
Höhe von EUR 376.206,50 (TEUR 402) und Dotierungen von Abfertigungsrückstellungen in Höhe 
von EUR 23.202,68 (TEUR 0) enthalten.

In den Personalaufwendungen sind weiters Dotierungen von Jubiläumsgeldrückstellungen in 
Höhe von EUR 211.968,32 (TEUR 0), Dotierungen von Rückstellungen für Sterbegeld in Höhe von 
EUR 131,75 (TEUR 0) und Zahlungen an Pensionskassen in Höhe von EUR 179.986,73 (TEUR 299) 
inkludiert.

Die sonstigen Verwaltungsaufwendungen stammen primär aus IT-Aufwand (inkl. Kosten für Re-
chenzentrum und SB-Geräte) in Höhe von EUR 23.148.887,85 (TEUR 16.892), Aufwand für Fremd-
personal EUR 6.895.273,67 (TEUR 5.943), Marketingaufwendungen in Höhe von EUR 6.012.529,92 
(TEUR 4.992), Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen in Höhe von EUR 4.623.028,00 
(TEUR 4.695) sowie Rechts- und Beratungsaufwendungen im Ausmaß von EUR 1.091.811,54  
(TEUR 4.612). 

Der IT-Aufwand inkludiert Einmalkosten in Höhe von EUR 3.000.702,00 im Zusammenhang mit 
der Systemharmonisierung nach Accenture TiGital GmbH.

Der Aufwand für Fremdpersonal resultiert im überwiegenden Teil aus der IT-Betriebssicherung im 
Zuge der Systemharmonisierung nach Accenture TiGital GmbH.

Unter den betrieblichen Aufwendungen sind Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskosten in 
Höhe von EUR 391.414,23 (TEUR 342) ausgewiesen. Davon betreffen EUR 276.000,00 (TEUR 255) 
die Wirtschaftsprüfung, EUR 38.090,00 (TEUR 0) Sonderprüfungen und EUR 2.000,00 (TEUR 0) 
sonstige Leistungen.

Im Jahr 2023 wird in den außerordentlichen Erträgen die Auflösung der Rückstellung in Höhe 
von EUR 1.962.214,26 (TEUR 3.842) für den im Zuge der Gesamtrechtsnachfolge übernommenen 
Sozialplan der ING gezeigt. 

Die bank99 ist Teil einer Unternehmensgruppe gem. § 9 KStG, Gruppenträgerin ist die Post. Die 
Position Steuern vom Einkommen und Ertrag umfasst die KÖSt-Umlage für das Geschäftsjahr 
und die Vorjahre sowie latente Steuern in Höhe von EUR 805.699,89 (TEUR –1.304).

Die Gesamtkapitalrentabilität, definiert als Quotient des Jahresergebnisses nach Steuern geteilt 
durch die Bilanzsumme zum Bilanzstichtag, beträgt –0,21 % (–0,75 %).
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V. Sonstige Angaben

Posten unter der Bilanz

Die unter der Bilanz ausgewiesenen Eventualverbindlichkeiten bestehen aus Haftungen für  
Kreditkarten in Höhe von EUR 1.951.000,00 (TEUR 1.997).

Die Kreditrisiken bestehen aus noch nicht ausgenutzten Kreditrahmen in Höhe von  
EUR 19.665.492,42 (TEUR 83.126).

Im Berichtsjahr sowie im Vorjahr gab es keine echten Pensionsgeschäfte.

Derivative Finanzinstrumente

Zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken bestanden am Bilanzstichtag noch nicht abgewickelte 
Derivatgeschäfte im Bankbuch. Sämtliche Zinsswaps sind einer effektiven Bewertungseinheit mit 
Forderungen gegenüber Kund*innen zugeordnet. Die Laufzeit der Derivate liegt für einen Nominal - 
wert von EUR 24.000.000,00 zwischen einem und 5 Jahren, alle anderen Derivate weisen eine 
Laufzeit von über 5 Jahren aus. 

in EUR

31.12.2023
Nominalbetrag

31.12.2023
Marktwert (positiv)

31.12.2023
Marktwert (negativ)

OTC-Produkte 542.000.000,00 35.370.269,75 -10.692.724,27

in TEUR

31.12.2022
Nominalbetrag

31.12.2022
Marktwert (positiv)

31.12.2022
Marktwert (negativ)

OTC-Produkte 350.000 56.925 0

Einlagensicherung

Gemäß § 8 Abs. 1 ESAEG gehört die bank99 als einlagenentgegennehmendes Institut (CRR-Institut) 
mit dem Sitz in Österreich der einheitlichen Sicherungseinrichtung nach § 1 Abs. 1 Z. 1 ESAEG an. 
Am 1. Jänner 2019 übernahm die Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (nachfolgend „ESA“) die 
Aufgabe der sektoralen Sicherungseinrichtung. Jede Sicherungseinrichtung hat einen aus ver-
fügbaren Finanzmitteln bestehenden Einlagensicherungsfonds in Höhe von zumindest 0,8 % der 
Summe der gedeckten Einlagen der Mitgliedsinstitute als Zielausstattung einzurichten. Die Bei-
tragsverpflichtung richtet sich nach der Höhe der gedeckten Einlagen unter Zugrundelegung von 
vorher bestimmten Risikofaktoren (sog. risikobasierte Beitragsberechnung).

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde der bank99 ein Einlagensicherungsfondsbeitrag in Höhe von 
EUR 614.053,34 (TEUR 1.791) vorgeschrieben. 

Forschung und Entwicklung

Dem Unternehmensgegenstand entsprechend wurden keine Mittel für Forschung und Entwicklung 
aufgewendet.

VI.  Wesentliche Ereignisse nach  
dem Bilanzstichtag

Es lagen keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag vor.
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Während des Geschäftsjahres 2023 waren durchschnittlich 339 (328) Angestellte1 und keine 
Arbeiter*innen beschäftigt.

Am Bilanzstichtag bestanden keine Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats. 

Der Aufwand für Abfertigungen und Pensionen inklusive der Rückstellungsdotation beträgt im 
Geschäftsjahr 2023 für aktive Mitglieder des Vorstands und für leitende Angestellte EUR 79,07 
(TEUR –7) und für andere Arbeitnehmer*innen EUR 23.123,59 (TEUR –282). 

Die im Geschäftsjahr tätigen Mitglieder des Vorstands haben einen Aufwandsersatz in Höhe von 
EUR 1.239.226,13 (TEUR 934) erhalten. 

Die im Geschäftsjahr tätigen Mitglieder des Aufsichtsrats haben Bezüge in Höhe von  
EUR 173.890,67 (TEUR 153) erhalten. 

Während des Geschäftsjahres waren folgende Personen als Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats tätig: 

Vorstand 

Mag. Bernhard Achberger | Mag. Patricia Kasandziev | Ing. Mag. Bernhard Hohenegger  
(seit 20.03.2023) | Mag. (FH) Florian Dangl (bis 31.01.2023)

Aufsichtsrat 

Dr. Holger Hatje (Vorsitzender) | DI Walter Oblin (Vorsitzender-Stellvertreter) | DI Dr. Georg Pölzl 
(Mitglied) | Christian Jauk, MBA, MAS (Mitglied) | Alexander Glück (Belegschaftsvertreter) |  
Jeanine Feichtinger (Belegschaftsvertreterin) 

Als Staatskommissare fungierten im Geschäftsjahr: Mag. Karin Fischer | Mag. Stefan Wieser 

1 Durchschnittliche Mitarbeiter*innen-Anzahl ohne langfristige Abwesenheiten.

Ing. Mag. Bernhard Hohenegger
Vorstand IT und Operations

Mag. Bernhard Achberger 
Vorstand Risiko, Finanzen und  
Corporate Services

Mag. Patricia Kasandziev
Vorständin digitaler und  
stationärer Vertrieb, Wachstum,  
Produkte und Treasury

Wien, am 16. Februar 2024



Anschaffungskosten

in EUR 
Stand am 

01.01.2023 Zugänge Abgänge
Stand am 

31.12.2023

Schuldtitel öffentlicher Stellen  
und ähnliche Wertpapiere

551.945.790,25 77.496.390,00 0,00 629.442.180,25 

Schuldverschreibungen und andere  
festverzinsliche Wertpapiere

0,00 0,00 0,00 0,00 

Beteiligungen 14.787,75 0,00 0,00 14.787,75 

Immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens

26.998.369,86 2.256.520,32 240.000,00 29.014.890,18 

Anzahlung auf immaterielle Vermögens- 
gegenstände des Anlagevermögens

1.017.900,19 400.000,00 1.017.900,19 400.000,00 

Sachanlagen 6.727.070,75 200.173,24 0,00 6.927.243,99 

Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 132.159,36 132.159,36 0,00 

Gesamtanlagevermögen 586.703.918,80 80.485.242,92 1.390.059,55 665.799.102,17 

kumulierte Abschreibung Nettobuchwerte

Stand am 
01.01.2023 Zugänge

 Wertbe- 
richtigungen 

Zuschrei- 
bungen Abgänge

Stand am 
31.12.2023

Buchwert 
01.01.2023

Buchwert 
31.12.2023

146.518,95 980.614,46 59.446,69 2.897.955,49 0,00 -1.711.375,39 551.799.271,30 631.153.555,64 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.787,75 14.787,75 

5.447.531,32 4.501.319,06 0,00 0,00 180.000,00 9.768.850,38 21.550.838,54 19.246.039,80 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017.900,19 400.000,00 

3.980.144,16 920.418,69 0,00 0,00 0,00 4.900.562,85 2.746.926,59 2.026.681,14 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.574.194,43 6.402.352,21 59.446,69 2.897.955,49 180.000,00 12.958.037,84 577.129.724,37 652.841.064,33 
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I. Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage

Die bank99 AG (nachfolgend „bank99“) ist eine österreichische Retailbank, welche durch die Haupt- 
eigentümerin, die Österreichische Post AG (nachfolgend „Post“) in rund 1.700 Servicestellen eine 
persönliche Kund*innenbetreuung sowie Online-Services in ganz Österreich anbietet. Die Basis 
des soliden und wachstumsorientierten Omnikanalgeschäftsmodells der bank99 bilden einfache 
Prozesse, standardisierte Produkte, die Kund*innenfrequenz in den Geschäftsstellen sowie die 
professionelle, umfassende Beratung durch ein kompetentes Bankbetreuer*innen-Team, abge-
rundet durch einen starken Online-Auftritt.

Durch Corona zwar unter erschwerten Bedingungen, aber dennoch erfolgreich, hat die bank99 
zum geplanten Zeitpunkt am 1. April 2020 ihren Markteintritt gefeiert und verfolgt seitdem einen 
kontinuierlichen Wachstumskurs. Im Dezember 2021 erfolgte die Übernahme des österreichischen 
Privatkund*innengeschäftes der ING.

Das Geschäftsjahr 2023 war geprägt von signifikanten Veränderungen des Marktumfeldes 
(steigendes Zinsumfeld, weiterhin hohes Inflationsniveau, wirtschaftliche Abschwächung, Rück-
gang am Immobilienmarkt infolge Regulierung der Kreditvergabe in der Wohnbaufinanzierung 
und Zinsanstieg) mit wesentlichen Auswirkungen sowohl auf die gesamte Bankenlandschaft als 
auch auf die Kund*innen der bank99. Trotz des herausfordernden Umfeldes hat die bank99 ihren 
Wachstumskurs erfolgreich weitergeführt und ihr Produktangebot entsprechend den Kund*in-
nenbedürfnissen konsequent ausgebaut und konnte damit zum Jahresende bereits rund 280.000 
Kund*innen betreuen.

Unter dem Eindruck der steigenden Zinslandschaft und der Kund*innennachfrage wurde die Pro-
duktpalette in der zweiten Jahreshälfte 2023 um die Sparprodukte flexsparen99 und fixsparen99 
erweitert. Damit konnte ein Wachstum der Einlagensumme um +8 % auf EUR 3.076,4 Mio.  
(EUR 2.847,6 Mio.) generiert werden. Gleichzeitig wurde das Kreditvolumen um 10 % auf  
EUR 1.818,1 Mio. (EUR 1.656,5 Mio.) gesteigert. Gesamthaft spiegelt sich das Wachstum im Anstieg 
der Bilanzsumme von EUR 3.166,6 Mio. auf EUR 3.374,8 Mio. (+7 % zu 2022) wider.

Das Wertpapierportfolio (Bankbuch) wurde auf ein Nominale von rund EUR 632,4 Mio.  
(EUR 552,5 Mio.) weiter auf- und ausgebaut.

Im Geschäftsjahr 2023 wurde die Markenbekanntheit der bank99 im Zuge einer österreichweiten 
Werbekampagne über alle Medienkanäle weiter gesteigert und gleichzeitig wurde die Omnikanal-
strategie mit dem Fokus auf die Vernetzung der Vertriebskanäle weiter ausgebaut. 

Die enge Kooperation zwischen bank99 und Post hat sich auch im Geschäftsjahr 2023 im Zuge 
des Projektes „Klimabonus“ zum wiederholten Male bewährt. Gemeinsam konnten rasch und  
unkompliziert rund 939.000 Transaktionen durchgeführt werden. 

Zusätzliche Angebote zur Abrundung des Produktangebotes wie Geldtransferdienstleistungen, 
Bauspar- und Versicherungsprodukte werden mit verschiedenen Kooperationspartner*innen ab-
gewickelt und aus Kund*innensicht laufend optimiert.

Das Jahr 2023 war – neben der erfolgreichen operativen Geschäftsentwicklung – durch die Ent-
scheidung zur IT-Systemharmonisierung geprägt. Die bank99 wird im Geschäftsjahr 2024 das 
ehemalige ING Kernbankensystem nach Accenture TiGital GmbH migrieren und die Systeme ver-
einheitlichen. Die entsprechenden Vorbereitungstätigkeiten wurden bereits in der zweiten Jahres - 
hälfte 2023 gestartet und manifestieren sich in einmaligen projektbezogenen Aufwendungen.

Im Zuge von Auslagerungen werden Dienstleistungen in den Bereichen Rechnungs- und Melde-
wesen, Treasury und Zahlungsverkehr durch die HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft 
erbracht und unterstützt. Die HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft ist Teil der GRAWE 
Bankengruppe, die über die Schelhammer Capital Bank AG mit 10 % an der bank99 beteiligt ist.

Im Jahr 2023 haben insgesamt 339 (328) Mitarbeiter*innen1 am konstanten Auf- und Ausbau der 
bank99 mitgewirkt.

1 Durchschnittliche Mitarbeiter*innen-Anzahl ohne langfristige Abwesenheiten.

Wirtschaftliches Umfeld

Das Jahr 2023 war von vielfältigen wirtschaftlichen Herausforderungen geprägt und die Abküh-
lung der europäischen Konjunktur setzte sich weiter fort. Für die Wirtschaft der Eurozone wird 
ein BIP-Wachstum von lediglich 0,6 % erwartet. Die österreichische Wirtschaft hat sich 2023 
innerhalb der Eurozone mit einem prognostizierten Rückgang der Wirtschaftsleistung von 0,5 % 
(Statistik Austria) unterdurchschnittlich entwickelt.

Hatten zu Jahresbeginn 2023 noch die Ausläufer pandemiebedingter Lockerungseffekte zumin-
dest zu einer Stagnation geführt, flaute die österreichische Wirtschaft ab dem 2. Quartal weiter 
ab und rutschte schließlich in die Rezession. 

Eine ausschlaggebende Rolle hat dabei auch die Politik der Europäischen Zentralbank gespielt. 
Zur Wiederherstellung der Preisstabilität wurden – nach vier Zinserhöhungen im Jahr 2022 mit 
sechs weiteren Zinsschritten im Jahr 2023 – der EZB-Hauptrefinanzierungssatz und der Zinssatz 
für die Einlagenfazilität von 2,5 % auf mittlerweile 4,5 % bzw. von 2 % auf 4 % erhöht. Die Finan-
zierungskosten für Österreichs Wirtschaft und private Haushalte haben sich dadurch deutlich 
erhöht, die Investitionstätigkeit hat merklich nachgelassen.

Demgegenüber konnte die angestrebte Trendwende beim Preisauftrieb in der Eurozone erreicht 
werden. Ausgehend von 8,6 % im Jänner 2023 ist die Inflationsrate (HVPI) auf 2,9 % im Dezember 
2023 zurückgegangen. Österreich konnte mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten und es liegt 
der Preisauftrieb nach wie vor deutlich über dem Durchschnitt des Euroraumes.

Während die Inflationsrate im Jänner 2023 hierzulande noch 11,2 % betrug, ist diese im Dezember 
2023 auf 5,6 % gesunken und wird im Jahresdurchschnitt 2023 mit 7,8 % erwartet. Die Kerninflation  
(ohne Nahrungsmittel und Energie) ist hingegen deutlich gestiegen und wird 2023 auf einem 
Niveau von 7,4 % (5,1 %) erwartet. 

Trotz der schwachen konjunkturellen Entwicklung in Österreich bleibt der Arbeitsmarkt annähernd 
stabil. Die Arbeitslosenquote gemessen an der Zahl der unselbstständig Erwerbstätigen wird von 
6,3 % auf lediglich 6,4 % im Jahr 2023 ansteigen. Die Beschäftigungsdynamik blieb sohin trotz 
Rezession im Jahresverlauf günstig. Eine wesentliche Rolle spielt dabei das vorherrschende Maß an 
Arbeitskräfteknappheit, welches durch einen spürbaren Rückgang der Produktivität in Industrie, 
Handel, Gastronomie und Hotellerie sowie durch einen weiteren Anstieg der im europäischen Ver-
gleich ohnehin schon hohen Teilzeitquote bedingt ist. 

Der Zinsanstieg und die strengeren Kreditvergaberegeln hatten stark dämpfende Effekte auf die 
Immobiliennachfrage: Während die Immobilienpreise 2023 mit durchschnittlich –2,3 % nur einen 
leichten Rückgang verzeichneten, ist die Nachfrage nach privaten Wohnbaukrediten gegenüber 
2022 um mehr als die Hälfte eingebrochen.
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II.  Geschäftsentwicklung und finanzielle  
Leistungsindikatoren

Die Bilanzsumme der bank99 erhöhte sich im Geschäftsjahr 2023 von EUR 3.166,6 Mio. auf  
EUR 3.374,8 Mio., das entspricht einem Zuwachs von EUR 208,2 Mio. Die Forderungen an 
Kund*innen und die Verbindlichkeiten gegenüber Kund*innen haben sich von EUR 4.504,0 Mio. 
auf EUR 4.894,5 Mio. erhöht.

Im Anlagevermögen der bank99 befanden sich zum 31. Dezember 2023 Wertpapiere mit einem 
Nominale von EUR 632,4 Mio. (EUR 552,5 Mio.).

Im Geschäftsjahr 2023 erfolgten in Summe zwei Gesellschafter*innenzuschüsse in Höhe von  
EUR 8,9 Mio. aus Einzahlungen und Einlagen der Aktionär*innen.

Die anrechenbaren Eigenmittel beliefen sich gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) zum 
31. Dezember 2023 auf EUR 150,4 Mio., gegenüber dem Vorjahr stiegen sie um EUR 4,8 Mio. Die 
Gesamtkapitalquote der bank99 lautet auf 16,07 % (2022: 17,12 %).

Die Betriebserträge in Höhe von EUR 90,5 Mio. (EUR 56,0 Mio.) setzen sich zu EUR 61,9 Mio.  
(EUR 26,2 Mio.) aus dem Zinsüberschuss, zu EUR 22,5 Mio. (EUR 25,7 Mio.) aus dem Provisions-
überschuss und zu EUR 6,1 Mio. (EUR 4,1 Mio.) aus sonstigen betrieblichen Erträgen zusammen. 

Das Zinsergebnis konnte im steigenden Zinsumfeld im Vergleich zum Vorjahr entsprechend 
gesteigert werden und setzt sich auf der Zinsertragsseite überwiegend aus der Wohnbaufinan-
zierung und dem Konsumkredit sowie dem Strukturbeitrag zusammen. Die Zinsaufwendungen 
stammen im Wesentlichen aus der Verzinsung der Einlagenseite.

Das Provisionsergebnis resultiert einerseits aus dem stabilen Wachstum im Giro- und Zahlungs-
verkehrsbereich, andererseits aus der Vermittlung und Erbringung von Finanzdienstleistungen. 
Die leicht rückläufige Entwicklung lässt sich im Wesentlichen auf das vertragliche Auslaufen einer 
garantierten Provision im Zusammenhang mit dem Geldtransfergeschäft sowie einen Bestands-
rückgang bei der Verwaltung von Wertpapieren zurückführen.

Die Betriebsaufwendungen belaufen sich auf EUR 94,8 Mio. (EUR 88,1 Mio.). Davon entfallen  
EUR 32,1 Mio. (EUR 30,1 Mio.) auf den Personalaufwand.

Die Verwaltungsaufwendungen belaufen sich im Jahr 2023 auf EUR 53,7 Mio. (EUR 51,9 Mio.) und 
reflektieren einmalige projektbezogene Aufwendungen im Zusammenhang mit der IT-Systemhar-
monisierung in Richtung Accenture TiGital GmbH sowie den Parallelbetrieb der IT-Systemland-
schaft.

2023 setzte die bank99 ihren Wachstumskurs konsequent fort und konnte den Jahresfehlbetrag 
auf EUR –7,0 Mio. (EUR –24,0 Mio.) verringern. Das negative Ergebnis entspricht der Planung und 
reflektiert – neben dem kontinuierlichen Auf- und Ausbau – projektbezogene Einmalkosten im 
Zusammenhang mit der anstehenden IT-Systemharmonisierung. 

in TEUR 31.12.2023 31.12.2022 Abweichung

Bilanzsumme 3.374.753 3.166.638 208.115

Barreserve 840.553 858.073 -17.520

Schuldverschreibungen und an-
dere festverzinsliche Wertpapiere 
(Position A2 + A5)

633.755 553.388 80.367

Geschäftsvolumen 3.376.704 3.168.635 208.069

Anrechenbare Eigenmittel 150.429 145.646 4.783

Gesamtkapitalquote 16,07 % 17,12 %  

Jahresfehlbetrag -7.019 -24.015 16.996

Zinsergebnis 61.858 26.242 35.616

Provisionsergebnis 22.532 25.669 -3.137

Betriebsaufwendungen -94.750 -88.113 -6.637

CIR 104,68 % 157,46 %  
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III.  Ausblick IV. Forschung und Entwicklung

Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024 ist durch Unsicherheiten in Bezug auf die Entwicklung 
der wesentlichen makroökonomischen Faktoren (Wirtschaftswachstum, Arbeitslosenrate, rück-
läufige Inflation) und die globalen Krisen geprägt. Nach einem konstant steigenden Zinsumfeld 
im Vorjahr wird für 2024 wieder eine schrittweise moderate Absenkung der EZB-Leitzinssätze mit 
einer Stabilisierung ab 2025 prognostiziert. 

Dem sich verändernden Zinsumfeld zufolge wird vor allem verstärkt in der ersten Jahreshälfte 2024 
eine Nachfrage nach höher verzinsten Spar- und Veranlagungsprodukten bei gleichzeitig anzie-
hendem Marktwettbewerb mit entsprechender Auswirkung auf die Margenentwicklung erwartet. 

Die auch für das Geschäftsjahr 2024 gültigen strengen Vergaberichtlinien für Wohnbaufinanzie-
rungen (KIM-VO) spiegeln sich trotz leichter Erholung entsprechend in der Neugeschäftsentwick-
lung wider, während bei den Konsumkrediten von einem moderaten Wachstum ausgegangen wird. 

Ausgehend von rund 280.000 Kund*innen Ende 2023 wird weiterhin mit einem nachhaltigen und 
konstanten Ausbau der Kund*innenbasis von +8 % gerechnet. Im Geschäftsjahr 2024 wird mit neu 
konzeptionierten und harmonisierten Girokontomodellen das Produktangebot in diesem Bereich 
an die Kund*innen- und Marktbedürfnisse angepasst.

Unter Berücksichtigung der makroökonomischen Unsicherheiten wird von einem moderaten 
Anstieg der Risikovorsorgen im Konsumkreditportfolio bei gleichzeitig stabiler Entwicklung im  
besicherten Wohnbaufinanzierungsportfolio ausgegangen.

Zur Absicherung des Zinsrisikos aus Krediten mit Fixzinsbindungen von bis zu 20 Jahren plant die 
bank99 – abgestimmt auf ihre Risikostrategie –, auch im Geschäftsjahr 2024 Zinsabsicherungs-
maßnahmen zu setzen.

Der weitere Aus- und Aufbau des Wertpapierportfolios (Bankbuch) wird auch im Geschäftsjahr 
2024 fortgesetzt.

In der zweiten Jahreshälfte 2024 wird die IT-Systemharmonisierung durch die Migration zu  
Accenture TiGital GmbH angestrebt, um somit alle Kund*innen und die harmonisierte Produkt-
palette in einer einheitlichen Systemlandschaft abzubilden. 

Die Betriebsaufwendungen werden bei einer stabilen Personalkostenentwicklung im Wesentlichen 
fortgeschrieben – sie inkludieren jedoch im Zusammenhang mit der IT-Systemharmonisierung 
stehende Einmalaufwendungen.

Schwerpunkte für 2024 sind – neben der Harmonisierung der IT-Systemlandschaft – der kontinu-
ierliche Ausbau der Omnikanalstrategie und damit die Erweiterung der Vertriebsaktivitäten und 
-kanäle. Ein Fokus wird auf den Aufbau eines Videoberatungsangebotes gelegt. Die Weiterent-
wicklung und Vertiefung des Produktangebotes entsprechend den Kund*innenbedürfnissen wird 
vorangetrieben. 

Nachhaltigkeit ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells der bank99 und 
bildet ein stabiles Fundament der Unternehmensstrategie. Die bank99 verfolgt eine ganzheitlich 
ausgelegte ESG-Strategie, die folgende Handlungsfelder umfasst: Strategie und Governance,  
Mitarbeiter*innen, Kund*innen, Produkte, Umwelt- und Klimaschutz, Gesellschaft und Soziales. 

Zusammengefasst liegt der Fokus der bank99 im Jahr 2024 auf dem erfolgreichen Abschluss der 
IT-Systemharmonisierung bei gleichzeitigem Aus- und Aufbau der Produktpalette sowie der Ver-
triebsaktivitäten. Vor dem Hintergrund des strukturellen und kund*innenorientierten Wachstums 
sowie der Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit der IT-Systemharmonisierung wird für 
2024 ein Jahresfehlbetrag erwartet.

Die bank99 betreibt aktuell keine Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten.
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V.  Kapital-, Anteils-, Kontroll- und Stimmrechte VI.  Internes Kontroll- und  
Risikomanagementsystem im Hinblick  
auf den Rechnungslegungsprozess

Seit 2019 ist die bank99 Teil des Post-Konzerns. Die Post hält 90 % der Anteile an der bank99. Die 
verbleibenden 10 % der Anteile liegen bei der Schelhammer Capital Bank AG.

Das Grundkapital der bank99 sieht per 31. Dezember 2023 wie folgt aus und blieb im Vergleich 
zum Vorjahr unverändert: Ziel des internen Kontrollsystems (IKS) ist es, das Management bei der Umsetzung effektiver 

interner Kontrollen, die kontinuierlich verbessert werden, zu unterstützen. Dies gilt insbesondere 
im Hinblick auf die Einhaltung der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften, die Ordnungsmäßig-
keit der Rechnungslegung, die Zuverlässigkeit der Geschäftsberichte sowie die Effektivität und 
Effizienz der betrieblichen Prozesse.

Das IKS ist auf die Einhaltung von Richtlinien und Vorschriften und auf spezifische Kontrollmaß-
nahmen in den Schlüsselprozessen der Rechnungslegung und Finanzberichterstattung ausgerichtet. 
Zu den wesentlichen Zielsetzungen gehört das Sicherstellen der korrekten und transparenten 
Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Einhaltung aufsichtsrechtlicher 
Vorschriften.

Das IKS umfasst fünf Komponenten.

Im Kontrollumfeld bildet die Unternehmenskultur, in deren Rahmen das Management und die 
Mitarbeiter*innen operieren, die Basis. Durch eine strikte Trennung von Markt und Marktfolge 
sollen Interessenkonflikte vermieden werden. Prozesse, Risiken und Kontrollen sind dokumentiert 
und wo angemessen, wird ein Vier-Augen-Prinzip angewendet. Die Handlungsspielräume der  
handelnden Personen werden durch Ausschüsse in ihren unterschiedlichen Funktionen sowie 
durch die Geschäftsordnung limitiert. Die internen Vorschriften und deren Einhaltung werden 
regelmäßig durch die Abteilung Interne Revision überprüft. Ebenso wie der Compliance Officer 
berichtet auch die Interne Revision an den Gesamtvorstand und den Aufsichtsrat.

Im Rahmen der Risikobeurteilung werden identifizierbare Risiken erfasst und Maßnahmen zu 
deren Abwehr und Minderung eingeleitet. Risiken werden identifiziert, analysiert, bewertet und 
überwacht. Der Fokus liegt dabei auf jenen Risiken, die als wesentlich beurteilt wurden.

Kontrollmaßnahmen sind durch Strukturen, Prozesse, Funktionen, Zuständigkeiten sowie damit 
verbundene Kontrollaktivitäten innerhalb des Unternehmens festgelegt. Dabei wird explizit  
bestimmt, wie mit Richtlinien oder Arbeitsanweisungen umzugehen ist und wie diese zu befolgen 
sind. Es wird Acht gegeben, dass die Kontrollmaßnahmen so umgesetzt werden, dass potenziellen 
Fehlern oder Abweichungen vorgebeugt wird bzw. dass diese aufgezeigt und korrigiert werden.

Die Information und Kommunikation erfolgt durch definierte Berichtslinien. Das Management 
wird regelmäßig (zumindest quartalsmäßig) aus den Bereichen Risiko und Finanzen über die  
Ergebnisse informiert. Der Vorstand berichtet regelmäßig an den Aufsichtsrat. Die Interne Revision 
und der Compliance Officer berichten ebenfalls an den Aufsichtsrat. Der Bereich Risiko berichtet 
in den dazu eingerichteten Gremien. Diese Berichterstattung erfolgt regelmäßig. Die Öffentlich-
keit wird einerseits indirekt über das Shareholderberichtswesen der Österreichischen Post AG 
regelmäßig informiert, andererseits einmal jährlich durch den erstellten Jahresabschluss sowie 
die Offenlegung.

Bevor Berichte veröffentlicht werden, werden diese im Zuge der Überwachung von den leitenden 
Mitarbeiter*innen freigegeben und überprüft. Der zu veröffentlichende Jahresabschluss wird 
zusätzlich dem Wirtschaftsprüfer zur Prüfung vorgelegt. Um die Einhaltung der Vorschriften und 
Vorgaben auf Bankebene gewährleisten zu können, wird die Einhaltung der Vorgaben gemäß dem 
jährlichen Prüfplan der Internen Revision zusätzlich überprüft.

Stammaktien
Nominalwert  

pro Aktie in EUR
Grundkapitalwert 

in EUR Aktionärin
%-Anteil am 

Grundkapital

907.901 100 90.790.100 Österreichische 
Post AG

90

100.876 100 10.087.600 Schelhammer  
Capital Bank AG

10

1.008.777 100 100.877.700 100
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Die Geschäftstätigkeit der bank99 umfasst primär Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs, die 
Entgegennahme von Kund*innengeldern, Kontodienstleistungen und den Vertrieb von eigenen 
und fremden Kredit-, Versicherungs- und Anlageprodukten. Bei den Krediten werden sowohl  
Fixzinskredite als auch variabel verzinste Kredite für Wohnraumfinanzierung und Konsum  
vergeben. Es werden keine Fremdwährungskredite angeboten. Die Wertpapierveranlagung  
erfolgt ausschließlich in Eigenverantwortung der Kund*innen, Bankmitarbeiter*innen führen  
für dieses Bankgeschäft keinerlei Beratung durch.

Risikostrategie, risikopolitische Grundsätze, Risikoappetit, Limitwesen

Das bewusste und selektive Eingehen von Risiken und deren professionelle Steuerung stellt die 
Kernkompetenz jeder Bank dar. Eine angemessene Risikopolitik und -strategie ist eine essenzielle 
Grundlage für die Bewahrung der finanziellen Stabilität der bank99 und stellt die Rahmenbedin-
gungen für den operativen Erfolg dar.

Risikopolitik und -strategie

Die Risikostrategie der bank99 definiert die elementaren risikopolitischen Grundsätze, deren 
Ziele die Schaffung eines konsistenten Risikoprofils und die Erhaltung einer adäquaten Kapital-
ausstattung sind. Sie wurde auf Basis der vom Vorstand formulierten und verabschiedeten  
Geschäftsstrategie erstellt und bedingt alle risikoseitigen Elemente und Ausführungen zur  
Operationalisierung derselben.

Die risikopolitischen Grundsätze der Risikostrategie bilden die Basis für ein einheitliches Ver-
ständnis der Risiken innerhalb der bank99, welches sich wiederum in dem ausgeprägten  
Risiko bewusstsein aller Mitarbeiter*innen widerspiegelt. Diese werden durch klar definierte  
Risikomanagementprozesse sowie entsprechende Organisationsstrukturen dabei unterstützt.  
Die wesentlichen allgemeinen risikopolitischen Grundsätze der bank99 lassen sich mit folgenden 
Kernaussagen zusammenfassen:

– Bewusste Risikoübernahme
– Einbindung des Vorstands in das Tagesgeschäft
– Gewährleistung der Risikotransparenz
– Vermeidung von Interessenkonflikten
– Erzielung einer adäquaten Eigenkapitalverzinsung
– Risikomanagement als Frühwarnsystem
– Operative Einbindung des Risikomanagements
– Gewährleistung der Risikotragfähigkeit
– Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
– Angemessene Risikokultur
– Eigenverantwortung der Mitarbeiter*innen
– Werte aus dem Markenversprechen

Die Erzielung von wirtschaftlichen Erfolgen impliziert zwingenderweise auch das Eingehen von 
Risiken. Diese müssen proaktiv diskutiert und analysiert werden. Risiken müssen für die bank99 
beherrschbar bleiben, daher bedient die bank99 nur Geschäftsfelder, in denen sie über adäquate 
Systeme und Kenntnisse zur Beurteilung der spezifischen Risiken verfügt. Produkte, Systeme oder 
Prozesse, deren Risiken nicht erfasst, analysiert, bewertet, begrenzt, überwacht oder gesteuert 
werden können, dürfen nicht angeschafft oder ausgeführt werden. Der Aufnahme neuer Ge-
schäftsfelder oder Produkte geht eine eingehende adäquate Analyse der geschäftsspezifischen 
Risiken voraus.
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Die Risikostrategie umfasst zudem die Ziele der Risikosteuerung für alle wesentlichen Geschäfts-
aktivitäten sowie die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele. Sie trifft allgemeine Aussagen über 
die Prozesse zur Identifizierung, Beurteilung, Limitierung, Steuerung, Überwachung und Kom-
munikation der wesentlichen Risiken. Der umfassende Risikomanagementprozess beinhaltet die 
Bausteine:

– Risikoidentifikation und Materialitätsbeurteilung
– Risikotragfähigkeitsanalyse
– Risikosteuerung
– Risikoüberwachung und Reporting

Im Rahmen der Risikostrategie werden die folgenden Prämissen als Leitlinien formuliert:

–  Die Definition und Festlegung der Risikostrategie liegt in der Kollektivverantwortung des  
Gesamtvorstands

–  Es gibt eine strenge Funktionstrennung im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen 
sowie eine risikobezogene Organisationsstruktur und klar definierte Risikoprozesse

–  Definierte Risiko-Limite sind eng mit der ökonomischen Kapitalallokation verknüpft und leiten 
sich aus den Risikodeckungspotenzialen ab

–  Es gibt klar definierte Reporting-Prozesse für die Risikokommunikation mit regelmäßigen  
Risiko-Reporten an den Vorstand und übergeordnete Funktionsträger*innen

–  Die Elemente der Risikosteuerung, ihre Methoden und Annahmen werden zumindest jährlich 
auf ihre Angemessenheit hin überprüft

Das Ziel der Risikostrategie ist es, einen mit der Geschäftsstrategie konsistenten Umgang zu 
entwickeln, um risikopolitische Zielsetzungen umsetzen und Risiken bewusst eingehen zu können. 
Mit dieser Maßgabe wird das Chance-Risiko-Profil der bank99 definiert und der Risikoappetit ab- 
geleitet. Zudem sollen für die aus der Risikoinventur gewonnenen Einschätzungen des Risikoprofils 
angemessene Handlungsstrategien bzw. Risikosteuerungsinstrumente installiert bzw. vorgehalten  
werden. Die bank99 hat entsprechende allgemeine risikopolitische Grundsätze definiert, auf  
deren Basis der Vorstand und alle Mitarbeiter*innen handeln und ihre Entscheidungen treffen.

Mit ihrer Risikostrategie verfolgt die bank99 das Ziel, die sich aus dem Bankbetrieb ergebenden 
Risiken frühzeitig zu erkennen, aktiv zu managen und vor allem auch zu begrenzen. Im Rahmen der  
Gesamtbanksteuerung strebt die bank99 ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite  
an, um eine anhaltende adäquate Eigenkapitalverzinsung sowie einen Beitrag zum Konzernergeb-
nis zu erwirtschaften. Diese Zielsetzung bedingt ein effizientes Risikomanagementsystem, das 
auf Basis der risikopolitischen Grundsätze und der in der Risikostrategie festgelegten Zielrisiko-
struktur die Identifikation, Quantifizierung, Aggregation, Überwachung und Steuerung der Risiken 
umfasst. Eine wesentliche Ergänzung des laufenden Risikomanagements stellen die Gesamt-
bankstresstests dar, die die institutsspezifischen Verwundbarkeiten aufzeigen und wesentliche 
Implikationen zur Begrenzung und Steuerung der für die bank99 maßgeblichen Risiken liefern.

Die Risikostrategie der bank99 ist geprägt von einem konservativen Umgang mit den bankbe-
trieblichen Risiken und spiegelt das Grundverständnis der bank99 als österreichische Regional-
bank mit Konzentration auf Retailkund*innen wider. Die Risikostrategie definiert jene Prinzipien, 
deren Ziele die Schaffung eines konsistenten Risikoprofils und die Erhaltung einer adäquaten 
Kapital- und Liquiditätsausstattung sind. Die Einbindung des Risikomanagements in die operative  
Banksteuerung führt zu einer aktiven Risikobewältigung. In der bank99 erfolgt die Einbindung 
unter anderem durch die institutionalisierte Analyse der Risikoentwicklung im Rahmen der Sit-
zungen des Risikokomitees. Es erfolgt kein Geschäftsabschluss ohne ausreichendes Limit und es 
gibt kein Limit ohne entsprechendes Limit-System mit dahinterliegenden klar definierten Eska-
lationsprozessen. Bei der Limitierung werden zudem die Grundsätze beachtet, dass das Limit 
den Risikogehalt des Geschäftes und des Portfolios widerspiegeln soll und die Limit-Vorgaben in 
Konsistenz zur Risikotragfähigkeit ausgestaltet werden.

Sowohl bei der Ersterstellung der Risikostrategie als auch bei ihrer turnusmäßigen Wiedervorlage 
an den Vorstand und den Aufsichtsrat der bank99 wird auf eine Übereinstimmung der Risikostra-
tegie mit der und eine Einbettung in die Risikostrategie des Gesamtkonzerns geachtet.
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Risikoappetit

Einen wesentlichen Teil der Risikostrategie bildet der Risikoappetit oder das Risk Appetite State-
ment (RAS). Der Vorstand und der Aufsichtsrat der bank99 legen dabei fest, bis zu welchem  
Umfang Risiken eingegangen werden dürfen. Insbesondere erfolgt dies, indem im Rahmen des 
RAS unmittelbar die Höhe bestimmter strategischer Limite zur Risikobegrenzung und -steuerung  
festgelegt werden. Das auf Teilrisikoarten heruntergebrochene Limit-System sowie das RAS 
geben den Rahmen für jenes maximale Risiko vor, das die bank99 bereit ist, für die Erreichung 
der strategischen Ziele einzugehen. Für die Limite werden Schwellenwerte (Vorwarnstufe – gelb, 
Warnstufe – rot) sowie die Frequenz der Überwachung festgelegt.

Das Kennzahlenset des RAS beinhaltet folgende Kennzahlen:

–  Kapital – CET1-Quote, Eigenmittelquote, Verschuldungsquote, ICAAP-Auslastung
–  Liquiditätsrisiko – Time-to-Wall, LCR, NSFR
–  Kreditrisiko – durchschnittliche PD, NPL Ratio, Coverage Ratio
–  Treasury-Portfolio – Credit-Spread-Sensitivität
–  Zinsrisiko – Outlier Ratio, regulatorische Zinsrisikostatistik
–  Operationelles Risiko – annualisierte OpRisk-Verluste im Vergleich zum Basisindikatoransatz (BIA)

Risikomanagement-Prozess

Organisation des Risikomanagements

Das Risikomanagement stellt in der bank99 keine singuläre Aufgabe, sondern einen mehrstufigen 
Prozess dar, in den unterschiedliche Organisationseinheiten eingebunden sind. Hierbei wird auf 
eine aufbau- und ablauforganisatorische Trennung von miteinander unvereinbaren Funktionen 
(Funktionstrennung) geachtet. Die klare Trennung zwischen Markt und Marktfolge ist bis zur  
Vorstandsebene sichergestellt.

Im Rahmen seiner Gesamtverantwortung definiert der Vorstand der bank99 die Unternehmens-
ziele sowie die Geschäfts- und Risikostrategie, er legt die risikopolitischen Grundsätze und die 
Rahmenbedingungen des Risikomanagements fest und stellt die angemessenen Risikomanage-
ment-Prozesse, Verfahren und Dokumentationen sicher.

Zentrale Funktionen innerhalb des gesamten Risikomanagements übernehmen der Vorstand der 
bank99, insbesondere der Risikovorstand, und der Bereich Risikomanagement, der sich in die  
Abteilungen Strategisches Risikomanagement, Operatives Risikomanagement und das Team Non- 
Financial Risk Management untergliedert.

Die gesamtheitliche Steuerung und Überwachung insbesondere der strategischen Risiken erfolgt 
im Rahmen des monatlichen Risikokomitees (RIKO), welchem auch die Beschlussfassung und 
Überwachung von Sanierungsindikatoren zukommt. Darüber hinaus existieren zur Vereinfachung 
der Koordination der Risikosteuerung ein Asset Liability Committee (ALCO) für das operative 
Liquiditäts- und Zinsmanagement sowie ein Non-Financial Risk Committee.

Der Zuständigkeitsbereich des Risikokomitees bezieht sich in allgemeiner Hinsicht auf die Über-
wachung und die Steuerung der bankspezifischen Risiken der bank99. In den monatlichen Sit-
zungen des Risikokomitees werden Beschlüsse über Limite und deren Höhe, Pouvoir-Regelungen 
sowie Sanierungsindikatoren gefasst. Weiters überwacht das Komitee die Limit-Ausnutzungen, 
die Top-Exposures, die Liquiditätsrisikolage und das Kund*innengeschäft und beurteilt die Infor-
mationen, die im Gesamtrisikobericht dargestellt werden.

Die wesentlichen Aufgaben des ALCO-Komitees sind die Beschlussfassung der strategischen 
Ausrichtung und Steuerung des Bereiches Treasury, die Beschlussfassung der Steuerungsphilo-
sophie, die Beschlussfassung der Marktprognosen sowie die Beratung zu den Markt- und Liquidi-
tätsrisiken.

Risikoidentifikation und Materialitätsbeurteilung

Die Risikoidentifikation und Materialitätsbeurteilung erfolgt in der bank99 mithilfe einer Risiko-
inventur. Das Ziel der Risikoinventur ist die Identifizierung wesentlicher Risiken für das Institut.

Als wesentlich wird ein Risiko dann beurteilt, wenn sowohl dessen Eintrittswahrscheinlichkeit als 
auch das Verlustpotenzial aus diesem Risiko als hinreichend groß betrachtet werden. Die Ein-
schätzung der Wesentlichkeit erfolgt bei quantifizierbaren Risiken anhand von Kennzahlen (in 
Kombination mit vordefinierten Schwellenwerten) und bei nicht (einfach) quantifizierbaren Risi-
ken anhand von Expert*innenschätzungen, die auf qualitativen Einschätzungen basieren.

Die Risikoidentifikation und Materialitätsbeurteilung wird zumindest jährlich (oder ad hoc) durch-
geführt und ist ein wesentlicher Bestandteil bzw. Ausgangspunkt für den ICAAP und die Risiko-
steuerung.

Risikotragfähigkeitsanalyse

Der interne Kapitaladäquanzprozess (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) 
und der interne Liquiditätsadäquanzprozess (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – 
ILAAP) bilden gemeinsam einen integralen Bestandteil der Gesamtbankrisikosteuerung.

Interner Kapitaladäquanzprozess (ICAAP): Das zentrale Element des internen Kapitaladäquanz-
verfahrens der Säule II (im Gegensatz zur aufsichtsrechtlichen Säule I) ist die Risikotragfähig-
keitsanalyse (RTFA). Voraussetzung für die Beurteilung der Risikotragfähigkeit ist die Quantifizie-
rung und in weiterer Folge der Abgleich der folgenden beiden Größen:

–  Quantifizierung des Verlustpotenzials aus dem Eintritt von wesentlichen Risiken
–  Quantifizierung der zur Abdeckung des Verlustpotenzials zur Verfügung stehenden  

Risikodeckungsmassen

Bei der Ermittlung des Verlustpotenzials bzw. des ökonomischen Kapitalbedarfs werden in der 
Säule II neben den klassischen Risikoarten der Säule I (Kreditrisiko, Marktrisiko im Handelsbuch 
und operationelles Risiko) auch das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch, das Credit-Spread-Risiko 
im Anlagebuch, das makroökonomische und das Refinanzierungskostenrisiko mit einem statisti-
schen Konfidenzniveau von 99,9 % und einem Zeithorizont von einem Jahr quantifiziert.

Die Berechnung der Risikodeckungsmasse basiert auf einem „Regulatory+“-Ansatz, bei dem unter 
der Prämisse der Unternehmensfortführung der bank99 gemäß dem ICAAP EZB-Leitfaden die 
aufsichtsrechtlichen Eigenmittel als Ausgangsbasis dienen und bereinigt werden, um zu einer 
ökonomischen Sicht zu gelangen (z. B. Anpassung eines Shortfalls bzw. Überhangs der Risikovor-
sorgen gegenüber dem erwarteten IRB-Verlust). Die RTFA soll sicherstellen, dass die bank99 über 
ausreichend Kapital für alle relevanten Risiken, denen sie ausgesetzt ist, verfügt. 

Die Ergebnisse der ICAAP-Kapitaladäquanz werden dem Vorstand im Rahmen des Risikokomitees 
monatlich und dem Aufsichtsrat im Rahmen des Risikoberichts vierteljährlich präsentiert. Einmal 
jährlich wird die Kapitaladäquanz außerdem sowohl aus Säule-I- als auch aus Säule-II-Perspek-
tive für die nächsten drei Jahre – basierend auf den Planungsannahmen des Mittelfristbudgets – 
erstellt. Die Berechnung erfolgt jeweils für das Planungsszenario sowie für ein adverses Szenario.

Interner Liquiditätsadäquanzprozess (ILAAP ): Die interne Liquiditätsrisikoüberwachung erfolgt 
im Risikomanagement und beinhaltet zunächst die Identifizierung der Liquiditätsrisiken innerhalb 
der Risikoidentifikation. Darauf aufbauend wird mithilfe des Liquiditätsrisikomodells (Liquiditäts-
ablaufbilanzen) die Verfügbarkeit einer ausreichenden Counterbalancing Capacity zur Schließung 
möglicher Liquiditätsengpässe in unterschiedlichen Szenarien (Normalszenario, Institutsszenario, 
Marktszenario, kombiniertes Szenario) sichergestellt. Kommt es im Rahmen der Risikoüberwa-
chung zu Limitverletzungen (bzw. zum Eintritt auf die Limite ausgerichteter Frühwarnindikatoren) 
oder wesentlichen Abweichungen von Zielvorgaben, wird der Liquiditätsnotfallplan ausgelöst. 
Dieser regelt das Vorgehen sowie die Entscheidungskompetenz im Fall eines Liquiditätsnotfalls 
und enthält Vorgaben für geeignete Maßnahmen.
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Risikoplan

Einmal jährlich wird eine auf den Planungsannahmen des Mittelfristbudgets basierende Kapi-
tal- und Liquiditätsadäquanzanalyse für die nächsten drei Jahre erstellt. Die Berechnung erfolgt 
jeweils für das Planungsszenario sowie für ein adverses Szenario (siehe Stresstesting). Hierdurch 
ist nicht nur sichergestellt, dass der unerwartete Verlust innerhalb des nächsten Jahres aus-
reichend mit Risikodeckungsmasse unterlegt werden kann, sondern auch, dass adverse Entwick-
lungen (insbesondere unzureichende Risikodeckungsmassen) frühzeitig erkannt und bei Bedarf 
entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen werden können.

Stresstesting

Ein Stresstest zeigt die Auswirkungen von Ereignissen, die im Rahmen der normalen Risikomes-
sung (z. B. über VaR-Verfahren) nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt werden können. Für 
derartige Situationen werden die Annahmen der normalen Bewertungsverfahren als nicht ange-
messen erachtet. Dies kann sich in deutlichen Risikounterschätzungen manifestieren, weshalb für 
eine angemessene Erfassung, Beurteilung, Steuerung und Überwachung der bankgeschäftlichen 
und bankbetrieblichen Risiken die Implementierung eines umfassenden Stresstest-Programms 
erforderlich ist. Die Stresstests sind so konzipiert, dass sie extreme, aber plausible Ereignisse 
abbilden und so die Beurteilung der Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung in Krisenfäl-
len ermöglichen. Da die ökonomische Perspektive der führende Steuerungskreis der bank99 ist, 
nehmen die Stresstests ebenfalls diese Perspektive ein.

Folgende Stresstests werden durch die bank99 genutzt:

–  Gesamtbankkapitalstresstest (ICAAP)
–  ILAAP-Stresstest
–  Inverser Stresstest

Gesamtbankkapitalstresstest (ICAAP): Im Rahmen des ICAAP-Gesamtbankstresstests werden, 
ausgehend von der aktuellen Risikosituation der bank99, die Auswirkungen adverser ökonomi-
scher Entwicklungen auf die Kapitaladäquanz über einen Ein-Jahres-Horizont hinweg simuliert. 
Hierbei können sich – abhängig vom jeweiligen adversen Szenario (z. B. anhaltender Wirtschafts-
abschwung) – bestimmte Risiken sukzessive manifestieren respektive erhöhen und im Zeitverlauf 
zu einer Abweichung der im Folgenden dargestellten Größen vom Mittelfristbudget (unter Be-
trachtung des „base case“) führen:

–  Überleitung der normativen Perspektive in den ICAAP-Stresstest (regulatorische Eigenmittel 
aus der adversen Geschäftsplanung als Basis für die RDM)

 –  Bilanz (z. B. Veränderung der Zusammensetzung der Bilanz, insbesondere Reduktion der 
Eigenmittel aufgrund adverser Entwicklungen, z. B. Wertberichtigungen im Zeitverlauf)

 –  GuV (z. B. zusätzliche Verluste aufgrund Kredit-, Zins- oder operationeller Risiken im  
Zeitverlauf)

–  Höhe der mit Risikodeckungsmasse zu unterlegenden Risikopotenziale im Rahmen der  
ökonomischen Perspektive (z. B. aufgrund der Anwendung eines PD/LGD-Schocks im Rahmen 
der Errechnung des Kreditrisiko-Risikopotenzials im Zeitverlauf)

–  Höhe der vorhandenen Risikodeckungsmasse

Des Weiteren wird im Rahmen des ICAAP-Gesamtbankstresstests analysiert, ob es auch unter 
adversen ökonomischen Bedingungen zu keiner Risikounterdeckung im Rahmen der ökonomi-
schen Perspektive während des Stresstest-Zeithorizonts kommt.

ILAAP-Stresstest: Im Rahmen des ILAAP-Stresstests werden vier Szenarien verwendet. Neben 
der Simulation eines Normalfalls werden noch ein institutsspezifisches, ein marktweites sowie ein 
kombiniertes Szenario auf monatlicher Basis simuliert.

Inverser Stresstest: Bei einem inversen Stresstest werden ausgehend von einem zuvor definier-
ten Ergebnis im Anschluss Szenarien und Umstände untersucht, die zu diesem Ergebnis führen 
könnten. Die bank99 wird zukünftig inverse Stresstests für das Kreditrisiko, das Zinsänderungs-
risiko und das Credit-Spread-Risiko durchführen.

Sanierungs- und Abwicklungspläne

Gemäß Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken (BaSAG) ist die bank99 
zur Erstellung eines Sanierungsplans verpflichtet. Im Sanierungsplan ist darzulegen, mit welchen 
Maßnahmen das Institut bzw. die Gruppe die finanzielle Stabilität wiederherstellen kann, wenn 
eine erhebliche Verschlechterung der Finanzlage eintritt.

Der Sanierungsplan der bank99 dient zur Vorbereitung für die Bewältigung von Krisensituatio-
nen und verfolgt das Ziel, geeignete Handlungsoptionen in Form von Sanierungsmaßnahmen zu 
identifizieren und zu prüfen, um die Widerstandsfähigkeit der Bank gegenüber systemischen und 
institutsspezifischen Risiken zu stärken.

Die umfassende und effektive Implementierung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an den 
Sanierungsplan wird innerhalb der bank99 als wichtige Ergänzung zum existierenden Risiko-
management-Framework wahrgenommen. Um Redundanzen zu vermeiden, wurden die spezi-
fischen Inhalte des Sanierungsplans möglichst konsistent in die bestehende organisatorische  
und prozessuale Struktur der Risikosteuerung integriert. Der Sanierungsplan wird zumindest  
einmal jährlich aktualisiert und durch den Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen.

Um die frühzeitige Identifikation von möglichen Sanierungssituationen sicherzustellen, hat die 
bank99 einen auf der bestehenden Governance aufgebauten Monitoring-Prozess implementiert. 
Das Monitoring bezieht sich auf die Sanierungsindikatoren der bank99 und wird nach dem Aus-
maß der Krisensituation gegliedert. Dabei werden Schwellenwerte sowie die Berichterstattungs-
frequenz bei deren Überschreitung festgelegt. Die Eskalationsmechanismen des Sanierungsplans 
stellen sicher, dass die zuständigen Stellen zeitnah von einem Krisenfall in Kenntnis gesetzt 
werden und geeignete und wirksame Gegenmaßnahmen unverzüglich ergriffen werden können.

Risikomanagement spezifischer Risiken

Kreditrisiko

Unter Kreditrisiko wird das Risiko verstanden, das in der Gefahr eines teilweisen oder vollstän-
digen Ausfalls vertraglich vereinbarter Zahlungen unabhängig von der jeweiligen Gegenpartei 
besteht.

Das Risiko des vollständigen oder teilweisen Verlustes aufgrund eines Ausfalls oder einer Boni-
tätsverschlechterung der Gegenpartei bei Kreditgeschäften wird als Adressrisiko bezeichnet und 
stellt in der bank99 ein wesentliches Risiko dar. Den Kreditgeschäften werden sowohl bilanzielle 
als auch außerbilanzielle Geschäfte zugeordnet. Das Portfolio der bank99 besteht aus Konsum- 
und Hypothekarkrediten, Einkaufsreserven und Kreditkartenhaftungen.

Weiters wird auch das Emittent*innenrisiko, das analog dazu das Risiko des vollständigen oder 
teilweisen Verlustes aufgrund eines Ausfalls der Gegenpartei bei Emittent*innen von Wertpapie-
ren beschreibt, als wesentlich eingestuft. In der bank99 erfolgt die Abwicklung ausschließlich 
unter Vereinbarung von Safe Settlement Conditions, insbesondere DVP (Delivery versus Payment –  
Lieferung gegen Zahlung), weshalb grundsätzlich kein Settlement-Risiko vorliegt.

Auch das Konzentrationsrisiko wird im Rahmen der Kreditrisiken als relevant betrachtet. Dar-
unter versteht man das Risiko möglicher nachteiliger Folgen, die sich aus Konzentrationen oder 
Wechselwirkungen gleichartiger und verschiedenartiger Risikofaktoren oder Risikoarten ergeben 
könnten, wie beispielsweise das Risiko, das aus Krediten an dieselben Kund*innen, an eine Gruppe  
verbundener Kund*innen, an Kund*innen aus derselben Region oder Branche, an Kund*innen mit 
denselben Leistungen und Waren sowie aus dem Gebrauch von kreditrisikomindernden Techniken 
und insbesondere aus indirekten Großkrediten erwächst.

Grundsätzlich erhöhen die Auswirkungen der Ukrainekrise, der Energiepreiskrise, der drohenden 
wirtschaftlichen Rezession und der gestiegenen Zinslandschaft das Risiko für Kreditausfälle sowie 
Bonitätsverschlechterungen im Kreditportfolio einer Bank. Gegenwärtig lässt sich jedoch fest-
stellen, dass aufgrund der in der Vergangenheit erfolgten staatlichen Unterstützungsmaßnahmen 
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und der hohen Kollektivvertragsabschlüsse die potenziellen Auswirkungen nach wie vor noch ge-
mindert werden. Es ist daher derzeit noch kein über die zu erwartenden Ausfälle hinausgehendes 
wesentlich erhöhtes Ausfallrisiko im Retail-Kund*innengeschäft erkennbar, insbesondere da die 
staatlichen Unterstützungsleistungen über das Jahr 2024 verteilt erst entsprechend langsam zu-
rückgefahren bzw. abgebaut werden und sich die Arbeitsmarktsituation weiterhin stabil darstellt.  
 
Die Berechnung der Risikovorsorge beruht auf historisch beobachteten Parametern. Zum  
31. Dezember 2023 konnten trotz des instabilen Umfelds keine signifikanten negativen Auswir-
kungen auf die wesentlichen Risikoparameter Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, 
PD) und Verlustquote (Loss Given Default, LGD) identifiziert werden. Da die Verwerfungen in den 
makroökonomischen Kennzahlen weiterhin andauern und es erhöhte Unsicherheiten aufgrund 
der globalen Krisen gibt, wurde die im Jahr 2022 angepasste Modellrechnung aktualisiert und die 
daraus abgeleitete zusätzliche Vorsorge im Jahr 2023 erhöht.

Organisation des Kreditrisikomanagements: Die Überwachung und Steuerung der Kreditrisiken 
aus dem Kund*innengeschäft wird im operativen Kreditrisikomanagement vorgenommen. Dessen 
Aufgabe umfasst sämtliche Aktivitäten zur Prüfung, Überwachung und Steuerung von Risiken aus 
bilanziellen und außerbilanziellen Geschäften im Zusammenhang mit Forderungen auf Einzel-
kund*innenebene. Den Schwerpunkt der Tätigkeit bilden die Definition der Vergabekriterien sowie 
die anlassbezogene und laufende Bonitätsprüfung, weiters die materielle Prüfung der Kreditan-
träge, die Abgabe des Zweitvotums sowie die Ratingbestätigungen. Die Überprüfung von Früh-
warnindikatoren, um potenzielle Problemkund*innen möglichst frühzeitig zu erkennen und aktive 
Gegensteuerungsmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten, wird im Bereich Operations/Marktservice 
Aktiv und Forderungsmanagement durchgeführt.

Die Vergabe von Krediten, die Bewertung von Sicherheiten sowie die Bonitätsbeurteilung und 
Sicherheiteneinstufung sind organisatorischen und inhaltlichen Regelungen unterworfen. Grund-
legend ist dieses Regelwerk in den verschiedenen Risikorichtlinien der bank99 verankert. Weiters 
zählen dazu insbesondere Vergabekriterien inklusive Regeln zu den Overruling-Möglichkeiten, 
Vorgaben zur Bonitäts- und Sicherheiteneinstufung sowie Richtlinien zur Bewertung von Forde-
rungen, Ausfalldefinition, Wiedergesundung sowie Forbearance-Maßnahmen.

Operatives Kreditrisikomanagement: 
Vergabeprozess: Das Produktangebot konzentriert sich auf wenige standardisierte Kreditprodukte, 
die einheitliche und skalierbare Prozesse ermöglichen. Die Kreditprodukte werden aktuell über 
Online-Kanäle sowie Vertriebspartner*innen und Bankbetreuer*innen vergeben. Dabei werden im 
Zuge der Kund*innenanlage eine Reihe von Kriterien geprüft, die ausschlaggebend für die Auf-
nahme als potenzielle*r Kund*in sind. Konsumkredite werden mit einer Laufzeit zwischen 12 und 
120 Monaten bis zu einem Höchstbetrag von EUR 50.000,00 vergeben und sind unbesichert. Bei 
den Hypothekarkrediten ist immer eine hypothekarische Besicherung erforderlich. Die Vergabe 
erfolgt für Laufzeiten zwischen 5 und 35 Jahren und einem Höchstbetrag von EUR 1 Mio. Sowohl 
Konsum- als auch Hypothekarkredite werden mit variablen oder fixen Zinsen vergeben.

Bei der Vergabe von Einkaufsreserven wird im Rahmen einer Knock-out-Prüfung unter anderem 
kontrolliert, ob der*die Kund*in in der KSV-Warnliste oder auf der Embargoliste eingetragen ist.  
Die Einkaufsreserve beträgt bei Abschluss des Vertrages EUR 1.000,00 und kann binnen 6 Monaten  
nach Abschluss auf maximal EUR 8.000,00 erhöht werden. Die Einkaufsreserve kann jederzeit 
widerrufen oder reduziert werden. Zusätzlich zu der internen Bonitätsprüfung erfolgt für Kredit- 
und Girokonten eine Bonitätsprüfung von externen Dienstleister*innen sowie bei den Hypothe-
kenkrediten eine externe Beurteilung der Sicherheitenwerte.

Ratingeinstufung: Die Ratingeinstufung erfolgt für alle Privatkund*innen mit Kreditprodukten mit 
internen Modellen. Für Treasury-Produkte wird auf externe Ratings mit interner Risikostellung-
nahme zurückgegriffen.

Beim Antragsscoring im Zuge der Kreditgewährung werden interne Kund*innen- und produkt-
bezogene Merkmale sowie externe Kreditauskunfteien zur Bonitätsermittlung herangezogen. 
Für die periodische Beurteilung mit dem Verhaltensscoring wird zusätzlich das Kontoverhalten 
berücksichtigt. Die entwickelten Modelle werden laufend erweitert, überprüft und überarbeitet. 
Das Ergebnis der Beurteilung ist eine Ratingstufe der bank99 Masterskala mit einer zugehörigen 
Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default).

Die Masterskala der bank99 besteht aus 25 Ratingstufen (20 Ratingstufen für Performing Loans 
und 5 Ratingstufen für Non-Performing Loans). Für Privatkund*innen sind die besten 10 Rating-
stufen (Klasse 1 und 2) nicht erreichbar. Das Rating erfolgt immer auf Kund*innenebene.

Früherkennung: Für die Früherkennung von Ausfällen wurden Indikatoren implementiert, die auf 
eine potenzielle und wesentliche Verschlechterung der Kreditwürdigkeit und mögliche Zahlungs-
schwierigkeiten eines*einer Kreditnehmer*in hinweisen. Diese Indikatoren wurden auf Portfolio-
ebene festgelegt und werden monatlich überwacht. Sie basieren auf Zahlungsrückständen und 
Überziehungstagen.

Mahnprozess: Der Mahnprozess ist semi-automatisiert bzw. automatisiert aufgesetzt und wird 
ausgelöst, wenn eine je Produkt spezifisch definierte Überfälligkeit für einen definierten Min-
destbetrag vorliegt. Der Mahnprozess erfolgt über drei Stufen und kann jederzeit vom Forde-
rungsmanagement gestoppt werden. Erfolgt nach der dritten Mahnung bei Finanzierungen keine 
Begleichung, kann das Forderungsmanagement die gesamten aushaftenden Forderungen fällig 
stellen (bei Giro-Produkten erfolgt die Fälligstellung mit der dritten Mahnung). Kommt es zu keiner 
Rückzahlungsvereinbarung mit dem*der Kund*in, wird diese zur Betreibung der offenen Forde-
rungen an ein Inkassobüro weitergeleitet.

Forbearance-Maßnahmen: Vorrangiges Ziel der Gewährung von Forbearance-Maßnahmen ist es, 
Kreditnehmer*innen mit dem Status „notleidend“ den Weg aus diesem Status zu ebnen bzw. zu 
vermeiden, dass Kreditnehmer*innen in den Status „notleidend“ abrutschen. Forbearance-Maß-
nahmen sollten stets darauf ausgerichtet sein, den*die Schuldner*in in die Lage zu versetzen, 
seinen*ihren Kredit langfristig zurückzahlen zu können.

Forbearance Exposures sind Engagements, bei denen Zugeständnisse gegenüber Schuldner*in-
nen gemacht wurden, die Gefahr laufen, ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen 
zu können. Unter diese Engagements fallen nicht nur Kredite, sondern auch Schuldverschreibun-
gen und widerrufbare sowie unwiderrufliche Kreditzusagen. Ausgenommen sind Exposures, die 
im Handelsbestand gehalten werden. Ein Forbearance Exposure kann sowohl performing als auch 
non-performing sein.

Als forborne sind grundsätzlich die Engagements einzustufen, gegenüber denen die entspre-
chenden Forbearance-Maßnahmen eingeleitet wurden. Eine Forderung gilt als forborne, wenn die 
bank99 durch bestimmte Transaktionen Erleichterungen bei Schuldner*innen, die aktuell oder in 
absehbarer Zeit Schwierigkeiten haben, ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Bank 
nachzukommen (wirtschaftliche Schwierigkeiten), sich also entweder bereits im Ausfall oder kurz 
vor einem Ausfall befinden (Ausfallnähe), gewährt. Der Forbearance-Status wird auf Kontoebene 
geführt.

Alle als Forbearance eingestuften Maßnahmen müssen mindestens zwei Jahre im Forbearance- 
Bestand geführt werden. Nach Ende dieser Bewährungsphase kann eine Deklassifizierung erfolgen.

Bei jedem Neu- oder Änderungsantrag ist zu prüfen, ob es sich dabei um eine Forbearance-Maß-
nahme handelt. Dafür müssen alle der drei folgenden Kriterien zutreffen:

–  Liegt eine Transaktion vor, die objektiv geeignet ist, eine Erleichterung der Rückzahlungs-
bedingungen zu begründen?

–  Stellt die Transaktion für den*die Schuldner*in eine subjektive Erleichterung dar, die anderen 
Schuldner*innen mit vergleichbarer Bonität und Besicherung von der Bank nicht gewährt  
worden wäre?

–  Stand die Erleichterung im Zusammenhang mit einem bereits eingetretenen Ausfall oder  
diente sie der Vermeidung eines drohenden Ausfalls?

Somit sind nur bestimmte Transaktionen objektiv geeignet. Darunter fallen unter anderem Ver-
tragsänderungen wie z. B. Stundungen, Laufzeitverlängerungen, Zinssatzreduktion oder Forde-
rungsverzicht sowie interne Umschuldungen.



54 55

3 | Lagebericht3 | Lagebericht

Ausfallerkennung: Beim Kreditportfolio wird zwischen gesundem Portfolio und notleidendem 
Portfolio unterschieden. Als gesundes Portfolio (Performing Loan Exposure) werden alle Ge-
schäfte mit einem Rating in den Klassen 1–4 definiert, wobei Geschäfte in der Ratingklasse 4 als 
anmerkungsbedürftiges Portfolio (Watch Loan Portfolio) bezeichnet werden.

Geschäfte in den Ratingklassen 1–3 mit einem Forbearance-Kennzeichen werden ebenfalls als 
anmerkungsbedürftig klassifiziert. Alle Geschäfte in der Ratingklasse 5 sind notleidend (Non-
performing Loans, NPL).

Ein Schuldner*innenausfall wird in der bank99 gemäß der allgemein gültigen Ausfalldefinition 
laut Art. 178 CRR (Capital Requirements Regulation) definiert. Laut CRR gilt ein*e Schuldner*in 
als ausgefallen, wenn:

a.   das Institut es als unwahrscheinlich ansieht, dass der*die Schuldner*in seine*ihre Verbind-
lichkeiten in voller Höhe begleichen kann, ohne dabei auf die vorhandenen Sicherheiten 
zurückzugreifen (unlikely to pay, UTP) oder

b.   eine wesentliche Verbindlichkeit gegenüber dem Institut mehr als 90 Tage überfällig ist.

Darüber hinaus gilt zusätzlich zu den CRR-Bestimmungen ein Schuldner*innenausfall eines*einer 
Einzelkreditnehmer*in als gegeben, wenn im Rahmen von Forbearance-Maßnahmen folgende  
Tatbestände auftreten:

c.   30 Tage Zahlungsverzug im Rahmen einer Forbearance-Maßnahme unter Beobachtung oder
d.   Erreichung des Status „Reforbearance“ bei einem*einer Einzelkreditnehmer*in unter Beob-

achtung.

In der bank99 wird ein Ausfall immer auf Schuldner*innenebene gesetzt, sodass im Falle eines 
Ausfalls sämtliche Forderungen eines*einer Schuldner*in gleichzeitig in den Ausfall geschickt 
werden. Für den Ausfall eines Gemeinschaftsproduktes müssen alle Einzelschuldner*innen oder 
das gemeinsame Produkt selbst ausfallen.

Weitere Ausfallkriterien sind der Verzicht auf laufende Zinsen, die Veräußerung von Sicherheiten, 
Restrukturierung und Insolvenz.

Ausfallkennzeichen werden für das Mengengeschäft automatisch gesetzt.

Alle Ausfälle werden in einer Ausfalldatenbank dokumentiert und laufend überwacht. Ein Ausfall 
wird durch die Gesundung oder durch die endgültige Abwicklung beendet. Eine Gesundung tritt 
ein, wenn kein zuvor gesetztes Ausfallkennzeichen mehr gültig ist. Im Einklang mit den Vorgaben 
der EZB wendet die bank99 eine Wohlverhaltensperiode an, die automatisch ab dem Zeitpunkt 
startet, ab dem kein Ausfallkennzeichen mehr gültig ist. Bei 90 Tagen in Verzug beträgt  
die Wohlverhaltensperiode 90 Tage, in allen anderen Fällen wir eine Wohlverhaltensperiode von 
12 Monaten gesetzt. Werden vor dem Ausfall oder im Zusammenhang mit dem Ausfall entspre-
chende Forbearance-Maßnahmen gesetzt, wird die Wohlverhaltensphase zusätzlich um eine 
24-monatige Bewährungsphase ergänzt. Eine Rückgliederung in das gesunde Portfolio kann erst 
nach diesem Zeitraum unter Einhaltung der regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang 
mit Forbearance erfolgen.

Management von Non-performing Loans: Im Rahmen des Forderungsmanagements werden sowohl 
Forderungen im Mahnprozess als auch bereits ausgefallene Forderungen bearbeitet. Begonnen 
wird ab der operativen Bearbeitung der Frühwarnliste. In der Folge können bereits im Rahmen der 
ersten Mahnstufe durch einen Early-Collection-Prozess mit dem*der Kund*in Zahlungsverein-
barungen abgeschlossen werden. Ab Fälligstellung wird im Rahmen der Late-Collection-Prozesse 
die Betreibung der Forderung an eine*n externe*n Inkassodienstleister*in übergeben.

Abschreibungen: Forderungen, deren Einbringlichkeit mit überwiegender Wahrscheinlichkeit 
nicht mehr gegeben ist, sind teilweise oder gänzlich auszubuchen. Eine uneinbringliche Forderung 
liegt unter anderem vor, wenn zumindest zwei Neuvollzüge erfolglos waren, nachhaltig kein auf-
rechter Wohnsitz des*der Kund*in ermittelt werden kann, der*die Kund*in über kein nachhaltig 
pfändbares Einkommen verfügt oder derartig hohe weitere Verbindlichkeiten vorhanden sind, 

sodass die Einbringlichkeit der Forderung aussichtslos erscheint oder die Forderung aufgrund 
von Negativmerkmalen vom vorgerichtlichen Inkasso in die Langzeitüberwachung gegeben wird. 
In der bank99 werden Forderungen, die mehr als 720 Tage überfällig sind und keinerlei Zahlungs-
vereinbarungen bzw. Zahlungsrückflüsse aufweisen, zu 100 % wertberichtigt.

Des Weiteren sind Forderungen teilweise oder gänzlich auszubuchen, wenn auf einen Anteil oder 
auf den gesamten ausstehenden Betrag verzichtet worden ist. Dies kann zutreffen bei Vorliegen 
eines Sanierungs- oder Zahlungsplans sowie bei einem Abschöpfungsverfahren im Rahmen einer 
Insolvenz, bei einem außergerichtlichen Vergleich oder bei einer Abschlagszahlungsregelung.

Berechnung der Risikovorsorge: Für die Berechnung der Risikovorsorge folgt die bank99 dem 
IFRS-9-Standard. Für das Lebendportfolio (Stufe 1 und Stufe 2) basiert die Messung auf den 
Modellparametern Ausfallwahrscheinlichkeit (PD), aushaftende Forderung (EAD) und Verlust bei 
Ausfall (LGD).

Für das Portfolio in Stufe 1 bemisst sich die Wertberichtigung in Höhe des erwarteten 12-Monats-
Kreditverlustes. Für die Stufe 2 wird auf den über die gesamte Laufzeit erwarteten Kreditverlust 
abgestellt.

Die PD-Komponente zur Berechnung des erwarteten Verlustes leitet sich aus der jeweiligen  
Ratingstufe ab, die LGD-Komponente richtet sich nach der Produktart und der Besicherung.

Bei ausgefallenen Kund*innen (Stufe 3) hängt die Messung von der Signifikanz der Forderung ab. 
Bei einem aushaftenden Betrag von unter EUR 300.000,00 wird die Wertberichtigung unter  
Anwendung von Modellparametern vorgenommen, wobei der PD mit 1 festgesetzt wird.

Für signifikante Forderungen über EUR 300.000,00 wird der Risikobedarf mit einem individuel-
len Verfahren berechnet. Die Höhe der Wertberichtigung ergibt sich dabei aus dem Unterschied 
zwischen dem aktuellen Buchwert und den zu erwartenden zukünftigen Cashflows. Die Cashflows 
werden auf Einzelinstrumentenbasis unter Berücksichtigung folgender Szenarien geschätzt und 
entsprechend ihrer potenziellen Eintrittswahrscheinlichkeit gewichtet:

– Vertragliche Cashflows
– Going Concern
– Gone Concern

Im Szenario vertragliche Cashflows wird davon ausgegangen, dass der*die Kund*in hinsichtlich 
seiner*ihrer Finanzinstrumente alle vertraglichen Vereinbarungen erfüllt. Daher werden in diesem 
Szenario alle vertraglichen Cashflows bis Ende der Laufzeit angesetzt.

Das Going-Concern-Szenario baut auf dem Szenario der vertraglichen Cashflows auf, wobei die 
einzelnen angesetzten Cashflows selbst angepasst werden können.

Im Gone-Concern-Szenario wird davon ausgegangen, dass keine weiteren Zahlungen des*der 
Kund*in zu erwarten sind und somit zur Abdeckung der offenen Forderungen, außer eventueller 
Sicherheitenerlöse bzw. Verkaufs- oder Ausgleichserlöse bei Treasury-Produkten, keine weiteren 
Einkünfte erwartet werden.

Die Recovery Cashflows sowie die Wahrscheinlichkeit der drei Szenarien werden auf Einzelinst-
rumentenbasis unter Beachtung von dokumentierten Benchmarks und Richtlinien geschätzt. Die 
Wertberichtigung wird als Differenz aus dem Buchwert der Finanzinstrumente und dem wahr-
scheinlichkeitsgewichteten durchschnittlichen Barwert der Rückflüsse der drei Szenarien errech-
net. Die Diskontierung erfolgt mit dem Effektivzinssatz des Instruments.

Die Berechnung der individuellen Wertberichtigung erfolgt im Vier-Augen-Prinzip und wird regel-
mäßig, mindestens vierteljährlich, auf Änderungen bei den Geschäftsfällen überprüft.

Die Berechnung der Risikovorsorge beruht auf historisch beobachteten Parametern. Zum  
31. Dezember 2023 konnten trotz des instabilen Umfelds keine signifikanten negativen Auswir-
kungen auf die wesentlichen Risikoparameter Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, 
PD) und Verlustquote (Loss Given Default, LGD) identifiziert werden. Da die Verwerfungen in den 
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makroökonomischen Kennzahlen weiterhin andauern und es erhöhte Unsicherheiten aufgrund 
der globalen Krisen gibt, wurde die im Jahr 2022 angepasste Modellrechnung aktualisiert und die 
daraus abgeleitete zusätzliche Vorsorge im Jahr 2023 erhöht.

Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD): Die PD-Komponente zur Berechnung des 
erwarteten Ein-Jahres-Verlustes leitet sich aus der jeweiligen Ratingstufe ab. Der Lifetime-PD 
leitet sich aus den historischen Migrationsmatrizen ab.

Verlustquote (Loss Given Default, LGD): Die aktuelle Produktlandschaft der bank99 beinhaltet 
für Hypothekarkredite auch Sicherheiten, daher wird in den Risikomodellen der bank99 eine 
Unterscheidung zwischen Blanko-LGD und besichertem LGD berücksichtigt. Aktuell liegt nicht für 
alle Produkte eine entsprechende Historie zur LGD-Modellierung und -Validierung vor. Dadurch 
ergeben sich unterschiedliche Ansätze für den LGD je nach Produktgruppe.

Für die Girokonten wird ein LGD in Höhe von 72,0 % angenommen, der aus den historischen 
Datenbeständen abgeleitet wurde.

Für Konsumkredite wurde aus den historischen Datenbeständen ein LGD in Höhe von 53,84 % ab-
geleitet, wobei für ausgefallene Konsumkredite ein LGD von 72 % angesetzt wird.

Für die Hypothekarkredite wird der LGD in einen besicherten und einen unbesicherten Teil ge-
trennt. Aufgrund der guten Vergleichbarkeit werden die LGD der GRAWE Bankengruppe herange-
zogen. Diese betragen 8,4 % für den besicherten und 42,0 % für den unbesicherten Teil der Finan-
zierung. Da ein LGD unter 10,0 % nicht verwendet werden kann, wird der besicherte Teil mit einem 
LGD von 10,0 % angesetzt.

Ausfallsaldo (Exposure at Default, EAD): Zur Bildung der EAD-Verläufe werden Tilgungscashflows 
und Buchwerte zur Bestimmung der Höhe des aktuellen Saldos benötigt. Der EAD kann sich dabei 
aus einem bilanziellen und einem außerbilanziellen Teil zusammensetzen.

Giroprodukte und Kreditkarten verfügen über keine vordefinierte Laufzeit, daher wird hier auf die 
modellierten Laufzeiten aus der Liquiditätsablaufbilanz zurückgegriffen. Bei den Kreditprodukten 
werden die Tilgungspläne und die vertragliche Laufzeit verwendet.

Bei außerbilanziellen Geschäften wird zusätzlich ein Kreditumrechnungsfaktor (Credit Conver-
sion Factor, CCF) verwendet. Dieser wird je nach Produktart individuell festgelegt. Grundsätzlich 
werden die Rahmen von Konten bei Setzung des ersten Ausfallkennzeichens gestrichen.

Stufenverschlechterung: Die bank99 wendet zur Bestimmung der signifikanten Erhöhung des 
Kreditrisikos und somit der Verschlechterung der Ausfallwahrscheinlichkeit und des damit ver-
bundenen Stufentransfers von Stufe 1 auf Stufe 2 folgende Kriterien an:

– Low Credit Risk Exemption für den Investmentgrade-Bereich
– Verschlechterung der Ausfallwahrscheinlichkeit bzw. Rating-Migration
– Überprüfung qualitativer Faktoren
– Verwendung des Backstop-Kriteriums der 30 Tage Überfälligkeit

Die Kriterien werden dabei der Reihe nach überprüft. Kann die Low Credit Risk Exemption an-
gewendet werden, verbleibt das Einzelgeschäft in Stufe 1. Kommt es zu einer Rating-Migration, 
so erfolgt ein Transfer des*der gesamten Kund*in in Stufe 2. Bei Zutreffen der beiden letzten 
Kriterien erfolgt der Transfer des Einzelgeschäftes in Stufe 2, da sowohl die qualitativen Faktoren 
(mit Ausnahme der Verlassenschaft, hier wird der*die gesamte Kund*in transferiert) als auch der 
Überfälligkeitszähler auf Kontoebene gesetzt werden.

Low Credit Risk Exemption: Eine Ratingverschlechterung bis zur Ratingklasse 3A mit einer ma-
ximalen PD von 0,54 % stellt in der bank99 keine signifikante Verschlechterung des Kreditrisikos 
dar. Somit erfolgt für diese*n Kund*in kein Stufentransfer in Stufe 2.

Rating-Migration: Für die Feststellung einer Rating-Migration wird der zum Zugangszeitpunkt 
ermittelte Lifetime-PD mit dem aktuellen Lifetime-PD verglichen. Überschreitet die relative 
Änderung zwischen diesen beiden PDs den vorab definierten Schwellenwert, ist eine Ausfallver-

schlechterung gegeben. Die Schwellenwerte leiten sich aus der Ratingklasse in Verbindung mit 
der Restlaufzeit ab. Eine Verschlechterung ist dann gegeben, wenn der Lifetime-PD seit Zugang 
um 2 Notches auf der Masterskala gesunken ist. Da die Schwellenwerte auch von der Restlauf-
zeit und der ursprünglichen Laufzeit abhängen, bewegen sich die PD-Schwellenwerte zwischen 
130,0 % und 225,0 %.

Qualitative Faktoren: Diese werden zusätzlich auf Konto- und Kund*innenebene überprüft. Das 
Setzen des Forbearance-Kennzeichens, die Aufnahme in den Mahnprozess sowie die Zuordnung 
als Verlassenschaft werden dafür herangezogen.

30 Tage überfällig: Alle Geschäfte eines*einer Kund*in werden in die Stufe 2 transferiert, wenn 
die Forderungen an den*die Kund*in mehr als 30 Tage überfällig sind.

Der Transfer in Stufe 3 erfolgt bei Setzung des Ausfallkennzeichens für die gesamten Kund*in-
nenforderungen, bei einem Rating in der Klasse 5 sowie bei einem Zahlungsverzug von mehr als 
90 Tagen.

Bewertung von Sicherheiten: Bei Hypothekarkrediten sind hypothekarische Sicherheiten hinter-
legt. Bei Antragstellung wird der Wert dieser Immobilien mithilfe eines Bewertungstools festge-
legt. Als Pfandrecht werden 120 % des Kreditbetrages eingetragen. Nach spätestens drei Jahren 
hat eine neuerliche Bewertung zu erfolgen. Die Sicherheiten werden mittels automatisierten 
Batchlaufs mit dem Antragstool neu bewertet.

Für die Berechnung der Wertberichtigung wird der EAD des besicherten Teils maximal mit dem 
Belehnwert abzüglich Vorlasten, dem Nominalwert des Pfandrechtes oder dem EAD angesetzt.

Kreditrisikoberichte: Über die Zusammensetzung des Kund*innenportfolios und weitere rele-
vante Kennzahlen im Zusammenhang mit dem Kund*innenportfolio wird dem Risikokomitee im 
Rahmen des monatlichen Gesamtbankrisikoberichts berichtet. Diese Berichte umfassen insbe-
sondere:

– Gesamtportfolio-Entwicklung
– Entwicklung Volumen und PD Bestandsgeschäft (Gesamt- und Kund*innenportfolio)
– Entwicklung Volumen und PD Neugeschäft
– Risikovorsorgen und NPL-Volumen samt Veränderungen über Stages
– Risikokosten-Entwicklung YTD
– Entwicklung Konsumkredite-Neugeschäft und DPD-Entwicklung
– Entwicklung Wohnbaufinanzierung-Neugeschäft
– Finanzierungskennzahlen Wohnbaufinanzierung/FMSG-Kriterien
– Sicherheiten Wohnbaufinanzierung 
– Ausfälle Wohnbaufinanzierung 
– Early Collections Maßnahmen/Frühwarnindikatoren
– Late Collections Inkasso und Insolvenzen

Liquiditätsrisiko

Unter dem Liquiditätsrisiko versteht die Bank die Gefahr, dass sie den gegenwärtigen oder zu-
künftigen finanziellen Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit nicht mehr vollständig oder nicht 
fristgerecht nachkommen kann, ohne dass erhebliche wirtschaftliche Verluste entstehen.

Dabei werden folgende Risiken unterschieden:

– Refinanzierungsrisiko
 – Zahlungsunfähigkeitsrisiko
 – Strukturelles Liquiditätsrisiko
 – Refinanzierungskonzentration
– Marktliquiditätsrisiko
– Intraday-Liquiditätsrisiko
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Den regulatorischen Rahmen des Liquiditätsrisikomanagements gibt der Internal Liquidity Ade-
quacy Assessment Process (ILAAP) vor. Dieser beschreibt den institutsinternen Prozess zur Iden-
tifizierung, Messung, Steuerung sowie Überwachung sämtlicher Liquiditätsrisiken und definiert 
die normative und ökonomische Perspektive (vgl. EZB-Leitfaden zum Internal Liquidity Adequacy 
Assessment Process [ILAAP]).

Die Sicherstellung des Fortbestands des Instituts wird in der bank99 mithilfe einer ökonomischen 
und einer normativen Perspektive gewährleistet. Die ökonomische Perspektive wird mithilfe einer 
Liquiditätsablaufbilanz dargestellt und mit der Kennzahl Time-to-Wall gemessen. Die normative 
Perspektive betrachtet die aufsichtsrechtlichen Kennzahlen Liquidity Coverage Ratio (LCR) und 
Net Stable Funding Ratio (NSFR). Die LCR wird auf täglicher Basis überwacht. Im Liquiditätsmoni-
toring auf monatlicher Basis werden insbesondere auch die NSFR und die Kennzahl Time-to-Wall 
überwacht. 

Der im EZB-Leitfaden definierte Managementpuffer wird in der bank99 durch die über die auf-
sichtsrechtlichen Mindestwerte hinausgehenden Vorgaben im Survival Horizon entsprechend 
abgebildet. Zudem wird vom Bereich Treasury ein Notfallplan definiert, der die regelmäßige Über-
wachung, die Erkennung von Auslöseindikatoren, die Ableitung von Maßnahmen und die Kommu-
nikationswege der Beteiligten definiert.

Aus einer risikostrategischen Betrachtung heraus ist eine enge Verzahnung zwischen den Be-
reichen Treasury und Risikomanagement unter der Berücksichtigung des Liquiditäts- bzw. Liqui-
ditätsrisikomanagements unverzichtbar, einerseits um operative Leerläufe zu vermeiden und 
andererseits um bei Warnsignalen aus dem Liquiditätsrisiko heraus über das Treasury möglichst 
schnell am Markt reagieren und Gegensteuerungsmaßnahmen setzen zu können.

Die operative Durchführung des Liquiditätsmanagements liegt in der Verantwortung des Be-
reichs Treasury. Dabei teilt die bank99 ihre Produkte anhand ihrer Liquidität von höchstliquiden 
zu weniger liquiden Produkten ein. Zur Berechnung der Counterbalancing Capacity (CBC) werden 
zusätzlich zur bereits vorhandenen Liquidität weitere mögliche Liquiditätsquellen (z. B. zugesagte  
[Bank-]Linien) berücksichtigt. Neben diesen bankinternen Liquiditätskategorien erfolgt eine 
Klassifikation der vorhandenen Liquidität auch nach aufsichtsrechtlichen Vorgaben (z. B. hinsicht-
lich High Quality Liquid Assets [HQLA] gemäß LCR). Für unterschiedliche Steuerungszwecke wird 
daher der jeweils angemessene Liquiditätspuffer (nach Abschlag der jeweiligen Konservativitäts-
Haircuts) herangezogen.

Gemäß der Veranlagungsstrategie der bank99 wird die Überschussliquidität aktivseitig (außer in 
Konsumkrediten und Überschreitungen) ausschließlich in die Investmentgrade Staatsanleihen, 
Corporate Bonds (insbesondere Finanzinstitute) und Mortgage Covered Bonds investiert (wobei 
Konzentrationen weitestgehend zu vermeiden sind). Diese werden gemäß den oben dargestellten 
Kriterien der jeweiligen Liquiditätskategorie zugeteilt. Die Veranlagung in liquiden Wertpapie-
ren folgt durch die zeitnahe Veräußerbarkeit in erster Linie der Sicherstellung der jederzeitigen 
Zahlungsfähigkeit. Dies stellt im Gegensatz zu allfälligen Ertragsgesichtspunkten den primären 
Veranlagungszweck dar. 

Die Liquiditätsversorgung der bank99 erfolgt ausschließlich über eng mit dem Geschäftsmodell 
einer Retailbank abgestimmte Refinanzierungsinstrumente. Das sind im Wesentlichen täglich fäl-
lige Einlagen aus Giro- und Sparkonten. In Krisensituationen besteht zusätzlich die Möglichkeit, 
auf die OeNB-Fazilitäten zurückzugreifen.

Die Überwachung und Begrenzung des Liquiditätsrisikos erfolgt durch den Bereich Risiko. Die 
Einhaltung der Liquiditätsstrategie und eines vertretbaren Risikoausmaßes wird durch einen 
Katalog an Limiten und Vorgaben gewährleistet, diese sind z. B.:

– Vorgaben an die Liquidität und das Ausfallrisiko der Instrumente des Treasury-Portfolios
– Einhaltung von Vorgaben zu Time-to-Wall und Survival-Horizon-Werten im Liquiditätsstressfall
– Regulatorische Liquiditätskennzahlen

Limite und Vorgaben werden durch die Abteilung Strategisches Risikomanagement nach einer 
Genehmigung im Risikokomitee festgeschrieben und deren Einhaltung wird laufend überwacht. 
Bei Überschreitung eines Limits sind Eskalationsprozesse implementiert, die eine Information der 

Abteilung Strategisches Risikomanagement und in weiterer Folge des Bankvorstands und gegebenen- 
falls des Aufsichtsrats sicherstellen. Hierfür sind keine Risikoberichte standardisierten Inhalts 
vorgesehen, die Art des jeweiligen Berichtes hängt von der Art des überschrittenen Limits ab.

Zentrales Gremium für die Liquiditätssteuerung und das damit zusammenhängende strategische 
Risikomanagement ist das ALCO. Im Rahmen dieses Komitees werden die aktuellen Themen der 
Liquiditäts- und Marktrisiken berichtet und überwacht.

Marktrisiko

Marktrisiko ist die Gefahr eines Verlustes, der aufgrund nachteiliger Veränderungen von Markt-
preisen und davon abgeleiteter Parameter eintreten kann. Diese Marktwertveränderungen 
können in der Gewinn- und Verlustrechnung, im sonstigen Ergebnis oder in den stillen Reserven 
aufscheinen. In der bank99 wird das Marktrisiko in das Zinsänderungsrisiko und das Credit- 
Spread-Risiko unterteilt. Fremdwährungsrisiken oder ein Marktrisiko aus Handelspositionen  
sind aufgrund des Geschäftsmodells der bank99 nicht vorhanden.

Zinsänderungsrisiko im Bankbuch: Eine Messung des Zinsänderungsrisikos im Bankbuch erfolgt 
sowohl hinsichtlich möglicher Änderungen des wirtschaftlichen Werts (barwertige Sicht) als auch 
hinsichtlich von Änderungen der Nettozinserträge (periodische Sicht).

Verantwortlich für die operative Steuerung des Zinsänderungsrisikos ist die Abteilung Treasury. 
Die Überwachung und Begrenzung des Zinsänderungsrisikos liegt im Verantwortungsbereich des 
strategischen Risikomanagements.

Im Rahmen der barwertigen Steuerung des Zinsänderungsrisikos erfolgt die Begrenzung dieses 
Risikos mittels:

–  Value at Risk (VaR) auf Basis historischer Simulation
–  Der Änderung des wirtschaftlichen Eigenkapitals (EVE) unter Anwendung von definierten  

EBA-Zinsschocks (Szenarien gemäß EBA/GL/2022/14)

Das periodische Zinsänderungsrisiko ist eine ertragsbasierte Messgröße und quantifiziert das 
Risiko einer Änderung des budgetierten Nettozinsertrages bei einer Veränderung der Zinsstruk-
turkurve. Die Berechnung erfolgt mittels einer dynamischen Simulation gemäß EBA/RTS/2022/10 
für eine Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve um 200 Basispunkte (BP) hinauf und hin-
unter.

Credit-Spread-Risiko: Das Credit-Spread-Risiko ist das Risiko der negativen Veränderung des 
Marktwerts von Finanzinstrumenten aufgrund von Verschlechterungen der Bonität des*der Emit-
tent*in, die am Markt wahrgenommen wird. Das Credit-Spread-Risiko in der bank99 betrifft aus-
schließlich ihr Anleihenportfolio, dessen Wert von einer Bonitätsänderung des*der Emittent*in 
beeinflusst werden kann. Der aktuellen Veranlagungsstrategie der bank99 folgend werden nur 
Anleihen von bonitätsstarken Emittent*innen gekauft.

Die Quantifizierung des Credit-Spread-Risikos basiert auf dem Modified-Duration-Ansatz. Die 
Limitierung und Steuerung erfolgt durch:

– Kapitalunterlegung im Rahmen der RTFA
– Sensitivitätsanalyse (CS01)

ESG-Risiken

Die Bedeutung von Nachhaltigkeit nimmt nicht nur weltweit zu, sondern ist auch ein wichtiger Be-
standteil sowohl des Geschäftsmodells als auch der -strategie der bank99 und bildet ein stabiles 
Fundament der Unternehmensstrategie.

Im Rahmen der bankbetrieblichen Geschäftstätigkeit wird dafür gesorgt, dass alle Produkte und 
Dienstleistungen mit den Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen. Dies schließt die Finanzierung 
von nicht nachhaltigen, insbesondere emissionsintensiven Unternehmen und Sektoren aus und 
unterstützt die Strategie, den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu fördern.
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In der Gesamtbankrisikosteuerung berücksichtigt die bank99 ESG-Risiken nicht als eine eigen-
ständige Risikokategorie, sondern bildet sie in den Risikokategorien ab. Aufgrund des Geschäfts-
modells und der -strategie können ESG-Risiken sowohl im Kreditrisiko als auch bei den operatio-
nellen Risiken schlagend werden.

Die Wohnbaufinanzierung in Österreich ist für die Geschäftsstrategie von zentraler Bedeutung, 
da sie das größte bilanzielle Kund*innengeschäft der bank99 darstellt. Im Kreditrisiko können 
vor allem Klimarisiken in Bezug auf die Immobiliensicherheiten relevant sein. Zu den Klimarisiken 
gehören alle Risiken, die durch den Klimawandel entstehen oder sich durch den Klimawandel ver-
schärfen.

Klimarisiken lassen sich grob in zwei Risikokategorien einteilen, die jedoch Wechselwirkungen 
aufweisen können. Einerseits sind das physische Risiken als Folge veränderter klimatischer Be-
dingungen und andererseits Transitionsrisiken als Folge der Entwicklung hin zu einer CO₂-armen 
Wirtschaft und Gesellschaft.

Im operationellen Risiko sind folgende ESG-Faktoren relevant:

– Risiken durch externe Faktoren (durch physische Risiken)
– Soziale Risiken
– Governance-Risiken

Das Team Non-Financial Risk Management hat in diesem Zusammenhang die Ereignisdatenbank 
erweitert und berücksichtigt ESG-Risiken auch im Rahmen des Self Risk Assessments der inter-
nen Prozesse.

Zur Abschätzung und Quantifizierung wurden auf Portfolioebene Stresstests im Hinblick auf 
beide Aspekte der Klimarisiken durchgeführt. Darüber hinaus berücksichtigt die bank99 Energie-
effizienznachweise bei Liegenschaftskauffinanzierungen und ist dabei, die Klima-Eventrisiken in 
den Kreditvergabe- und Sicherheitenbewertungsprozessen weiter auszubauen.

Operationelles Risiko 

Unter operationellem Risiko (OpRisk) werden die Gefahr von Verlusten infolge der Unangemessen- 
heit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen, Systemen oder externen Ereignissen 
sowie die damit in Verbindung stehenden Rechtsrisiken verstanden. Das OpRisk-Management-
Rahmenwerk umfasst eine Vielzahl relevanter Aktivitäten, Prozesse und Systeme. Umfasst sind 
beispielsweise willentliches und fahrlässiges Fehlverhalten, Interessenkonflikte, Verluste als Folge 
unzulänglicher oder fehlgeschlagener interner Prozesse, Cyberattacken und Systemausfälle. Zu-
dem weist der Geschäftsbetrieb der bank99 eine Reihe von Auslagerungen von Tätigkeiten auf – 
das sich daraus ergebende Risiko wird ebenso unter dem operationellen Risiko subsumiert.

Die operationellen Risiken können mittels eines adäquat ausgestalteten und den Marktstandards 
entsprechenden internen Kontrollsystems (IKS) zwar minimiert, jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen  
werden. Darüber hinaus stellt die Auslagerung bestimmter Tätigkeiten an Accenture TiGital GmbH, 
die GRAWE Bankengruppe sowie das Mutterunternehmen Post besondere Anforderungen an das 
IKS der bank99 und führt zu zusätzlichem operationellem Risiko. Entsprechend den vorgenannten 
Umständen wird das operationelle Risiko der bank99 im Rahmen der Risikomaterialitätsbeurtei-
lung für die Erstellung des Risikoprofils als wesentlich bewertet und durch das Non-Financial 
Risk Management in enger Abstimmung mit dem Bereich Strategisches Risikomanagement und 
dem*der Auslagerungsbeauftragten überwacht und gesteuert.

Die bank99 steuert ihre operationellen Risiken nach dem Prinzip „prevent – detect – mitigate“.  
Die bank99 setzt dieses Prinzip insbesondere dadurch um, dass der Vorstand der Bank, die 
Führungskräfte und alle anderen Mitarbeiter*innen der Bank, insbesondere das Non-Financial 
Risk Management, bei allen ihren Tätigkeiten mögliche operationelle Risiken berücksichtigen und 
möglichst vermeiden, diese so früh als möglich erkennen und messen sowie gezielt steuern und 
mindern.

Prevent: Die bank99 trifft angemessene Vorkehrungen, um dem operationellen Risiko Rechnung 
zu tragen, beispielsweise durch die Implementierung eines geeigneten IKS, die Durchführung von 
Trainings und Schulungen sowie die Dokumentation aller Prozesse und Methoden. Durch die Aus-
einandersetzung mit dem Thema soll im Sinne der geforderten Risikokultur das Bewusstsein der 
Mitarbeiter*innen für operationelle Risiken gestärkt und eine laufende Verbesserung der Pro-
zess- und Arbeitsschritte erzielt werden.

Im Rahmen tourlicher Prozesse muss zudem gewährleistet sein, dass wesentliche operationelle 
Risiken zumindest jährlich identifiziert und beurteilt werden. Hierfür sind ein tourliches Risk and 
Control Self Assessment sowie die jährliche bzw. anlassbezogene Risikomaterialitätsbeurteilung 
vorgesehen.

Die Vermeidung und Begrenzung möglicher operationeller Risiken wird dabei vor allem durch drei 
Verteidigungslinien (Three Lines of Defense – Modell aus OpRisk-Gesichtspunkten) unterstützt, 
und zwar 

– auf Ebene der einzelnen Fachbereiche,
–  auf Ebene des Non-Financial Risk Managements (in Abstimmung mit den anderen Second Lines 

Compliance und Security) und
– auf Ebene der internen Revision.

Detect: Aufgetretene Schadensfälle werden durch Mitarbeiter*innen der bank99 unverzüglich an 
die festgelegten Stellen gemeldet, durch OpRisk-Beauftragte in einer Datenbank erfasst und ge-
meinsam mit dem Non-Financial Risk Management hinsichtlich ihrer Ursachen analysiert. Durch 
die systematische Sammlung und Analyse von Schadensfällen sollen vor allem Schwachstellen in 
Prozessen aufgedeckt werden, um diese gezielt zu beheben.

Mitigate: Die Geschäftsleitung wird zumindest quartalsweise im Rahmen des Risikokomitees über 
aktuelle Schadensfälle und wesentliche operationelle Risiken unterrichtet.

Auf Basis dieser Berichterstattung wird entschieden, ob und welche Maßnahmen zur Beseitigung 
der Ursachen getroffen werden oder welche Risikosteuerungsmaßnahmen (z. B. Versicherungen, 
Neuausrichtung von Geschäftsaktivitäten und -prozessen, bauliche oder infrastrukturelle Maß-
nahmen) zusätzlich zu ergreifen sind. Die Implementierung und Wirksamkeit der jeweiligen Maß-
nahmen werden im Nachgang entsprechend überwacht.

Die bank99 setzt unter anderem folgende Werkzeuge zur Identifikation potenzieller operationel-
ler Risiken ein:

Risikomaterialitätsbeurteilung: Zumindest jährlich bzw. anlassbezogen erhebt die Abteilung 
Strategisches Risikomanagement in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Non-Financial Risk 
Management und den jeweiligen Fachabteilungen die potenziell vorhandenen Risiken und be-
urteilt deren Wesentlichkeit. Als wesentlich wird ein Risiko dann beurteilt, wenn sowohl dessen 
Eintrittswahrscheinlichkeit als auch das Verlustpotenzial aus diesem Risiko als hinreichend groß 
betrachtet werden.

Risk and Control Self Assessment: Zumindest jährlich bzw. anlassbezogen aktualisiert die Ab-
teilung Non-Financial Risk Management Prozessrisiken und Kontrollen in den jeweiligen Fachab-
teilungen. Ziel ist es, das Bewusstsein für operationelle Risiken in den Abteilungen zu verbessern, 
eine systematische Bestandsaufnahme möglicher oder vorhandener Risiken zur Prozessverbes-
serung zu schaffen und die Effektivität der Kontrollen zu bewerten. Das Self Assessment wird 
systemunterstützt durch ADONIS durchgeführt.

Key-Risk-Indikatoren: Key-Risk-Indikatoren stellen Frühwarnsysteme dar, die frühzeitig auf la-
tente operationelle Risiken hinweisen. Hierbei werden unterschiedliche Bereiche mit einem hohen 
Potenzial an möglichen OpRisk-Schäden durch definierte Kennzahlen regelmäßig überwacht.

Auch die Auswertung der Verlusthistorie aus der Schadensfalldatenbank durch das Non-Finan-
cial Risk Management liefert Hinweise zur Identifikation potenziell neuer operationeller Risiken.
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Zur Quantifizierung des unerwarteten Verlustes aus operationellem Risiko verwendet die bank99 
den Basisindikatoransatz nach Art. 315 CRR. Die Daten für die Auswertung der Risikoindikatoren 
werden von verschiedenen Organisationseinheiten angeliefert, vom strategischen Risikoma-
nagement ausgewertet und anschließend in die tourliche Non-Financial-Risk-Berichterstattung 
integriert.

Sonstige Risiken

Zu den sonstigen Risiken, die die bank99 als relevant eingestuft hat, zählen:

–  Makroökonomisches Risiko – Verlustpotenziale, die durch das Exposure gegenüber makroöko-
nomischen Risikofaktoren bedingt sind, wie Veränderung der realen BIP-Wachstumsrate, An-
stieg der Arbeitslosigkeit, signifikante Veränderung der Inflationsrate etc.

–  Risiko von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung – Risiko des Kreditinstituts, für Zwecke 
der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden

–  Geschäftsrisiko – negative Effekte auf das Eigenkapital und die Erträge, die aus geschäftspoli-
tischen Entscheidungen, Veränderungen, fehlerhaftem unternehmerischem Agieren im wirt-
schaftlichen Umfeld und mangelnder Entscheidungsfindung resultieren

–  Reputationsrisiko – potenzieller nachteiliger Effekt, der durch eine negative Meinung über die 
bank99 oder eine negative Reputation der bank99 im Hinblick auf Kompetenz, Vertrauen, Integ-
rität etc. entsteht

–  Risiko einer übermäßigen Verschuldung/Leverage Risk – Risiko, das aus einer faktischen oder 
möglichen Verschuldung des eigenen Instituts für dessen Stabilität entsteht

–  Modellrisiko – mögliche Verluste aus den Konsequenzen von Entscheidungen, die auf den Er-
gebnissen von internen Ansätzen basieren und die auf Fehler in der Entwicklung, Umsetzung 
und Anwendung solcher Ansätze zurückgehen

Zur Steuerung der sonstigen Risiken sind vor allem organisatorische und prozessuale Maßnah-
men implementiert. Im Rahmen der Risikotragfähigkeitsanalyse wird für diese Risiken ein konser-
vativer Puffer vorgesehen.

Die Österreichische Post AG veröffentlicht einen konsolidierten Corporate Governance-Bericht 
gemäß § 243c UGB und den einschlägigen Bestimmungen des Österreichischen Corporate  
Governance Kodex (ÖCGK). Entsprechend der Empfehlung in der AFRAC-Stellungnahme zum  
Corporate Governance-Bericht werden der Corporate Governance-Bericht des Mutterunterneh-
mens und der konsolidierte Corporate Governance-Bericht in einem Bericht zusammengefasst. 
Der konsolidierte Corporate Governance-Bericht ist unter post.at/investor abrufbar.

VIII. Corporate Governance
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IX. Angaben gemäß § 243b UGB

Die bank99 ist von der Pflicht zur Erstellung einer nichtfinanziellen Erklärung nach § 243b UGB 
befreit, da die bank99 weniger als 500 Mitarbeiter*innen hat. Die bank99 wird jedoch in den 
konzernweiten Nachhaltigkeitsbericht integriert, zu dessen Aufstellung die Muttergesellschaft 
Österreichische Post AG gemäß § 243b UGB i. V. m. § 267a UGB verpflichtet ist. Die bank99 ist 
darüber hinaus in die konzernweite Berichterstattung gemäß Art. 8 der Verordnung (EU)  
Nr. 2020/852 (Taxonomieverordnung) im Nachhaltigkeitsbericht der Post integriert. Der Bericht 
wird von unabhängiger dritter Stelle geprüft. Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht ist auf der  
Website der Österreichischen Post AG unter post.at/investor vorzufinden.

Ing. Mag. Bernhard Hohenegger
Vorstand IT und Operations

Mag. Bernhard Achberger 
Vorstand Risiko, Finanzen und  
Corporate Services

Mag. Patricia Kasandziev
Vorständin digitaler und  
stationärer Vertrieb, Wachstum,  
Produkte und Treasury

Wien, am 16. Februar 2024


